x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Bremisches Schulgesetz (BremSchulG)

Inkrafttreten: 01.08.2005

Zuletzt geandert durch: mehrfach geandert, Inhaltsverzeichnis und 8§ 15, 22, 30, 37a, 38,
49, 68 neu gefasst, bisheriger 8 73 wird § 69 und neu gefasst sowie 88 27, 69 bis 72a
aufgehoben durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (Brem.GBI. S. 326)

Fundstelle: Brem.GBI. 2005, 260, 388, 398

Gliederungsnummer: 223-a-5

Der Senat verkindet das nachstehende von der Birgerschaft (Landtag) beschlossene
Gesetz:

Inhaltsiibersicht
Teil 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
81 Geltungsbereich
82 Begriffsbestimmungen
Teil 2 Die Schule
Kapitel 1 Auftrag der Schule
Allgemeines
Allgemeine Gestaltung.des Schullebens
Bildungs- und Erziehungsziele
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
Unterrichtung der Elternvolljahriger Schilerinnen und Schuler
Biblischer Geschichtsunterricht
Schule und Beruft
Eigenstandigkeit der Schule
Koedukation
Sexualerziehung
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen
Kapitel 2 Schulstruktur
Schulversuche
Weiterentwicklung des Schulsystems
Gliederung des Schulsystems
Schulstufen
Schularten
Grundschule

EEER LK 5 RS

EEEERE

Seite 1 von 48



&

(weggefallen)

(weggefallen)

= L
(o)
QO

N
o

Sekundarschule
Gymnasiale Oberstufe
Forderzentrum
Ganztagsschule

ERE

N
w
88}

(weggefallen)

Schule fiir Erwachsene
Berufsschule
Berufsfachschule
Berufsaufbauschule
Fachoberschule

kR E R

Berufliches Gymnasium

N L
(o0]
QD

Berufsoberschule

Fachschule

Ausbildungsvorbereitende Bildungsgénge
Doppelqualifizierende Bildungsgénge
Weiterfihrende Abschlisse

Zulassung und Ausbildung

Teil 3 Die Schilerin und der Schuler

Kapitel 1 Rechte der Schilerin und des Schlers
Bildungsanspruch

Sonderpadagogische Foérderung
Einschulungsvoraussetzungen
Aufbauender Bildungsweg

N o
W (W (W |w N (R
» N~ 1S [0

%

2Bl e

Ubergang von der Grundschule‘in weiterfiihrende Bildungsgange

(OS] Vop]
\l
QD

w
Ay
O

(weggefallen)

(O8]
[00]

Leistungskontrollen, Zeugnisse
Zeugnisse fur Externe
Prufungen

(weggefallen)

9

MalRnahmen zur Sicherheit der Schule

B
[UEN
Q

Versetzung, Nichtversetzung

Andere Formen der Anpassung des Bildungswegs innerhalb eines Bildungsganges
an die Lernentwicklung

Verlassen des Bildungsganges
Verordnungsermachtigung
Ordnungsmal3nahmen

Arten der Ordnungsmal3nahmen

S

MafRRnahmen zur Sicherheit der Schulen

Seite 2 von 48



8§48 Ferien

§ 49 Schulerinnen und Schiler mit Migrationshintergrund
8§ 50 Gastschilerinnen und Gastschuler

8§51 Schilereigene Medien

Kapitel 2 Allgemeine Schulpflicht

§ 52 Geltungsbereich

8§53 Beginn der Schulpflicht

8§ 54 Dauer der Schulpflicht

§ 55 Erfullung der Schulpflicht

§ 56 Ruhen der Schulpflicht

Meldepflicht durch Privatschulen

57 Ausnahmen
8 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht

Teil 4 Rechte und Pflichten des schulischen Personals, der Erziehungsberechtigten und
der Ausbildenden

§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer

Aufgaben der Betreuungskrafte

Aufgaben des schulischen Personals insgesamt

60 Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten
§ 61 Informations- und Hospitationsrecht der Erziehungsberechtigten
§ 62 Rechte und Pflichten der Ausbildenden
Teil 5 Gemeinsame Bestimmungen
8§ 63 Schuljahr, Schulwoche
Teil 6 ZwangsmalRnahmen, Bul3geld+ und Strafvorschriften
§ 64 Unmittelbarer Zwang
§ 65 Ordnungswidrigkeiten
§ 66 Strafvorschriften
8§ 67 Erméachtigung zum Erlass von.Rechtsverordnungen
Teil 7 Ubergangs- und Schlusshestimmungen
Orientierungsstufe und sechsjahrige Grundschule
Gymnasien
Haupt- und Realschule
Abschlisse
Ordnungsmal3nahmen
In-Kraft-Treten

FREEEE

Teil 1
Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen

§1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt fiir alle 6ffentlichen Schulen. Offentliche Schulen sind die Schulen,
deren Trager das Land oder die Stadtgemeinden Bremen oder Bremerhaven sind.
Offentliche Schulen im Sinne von Satz 2 sind nicht
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1. die Hochschulen;

2. die Einrichtungen der Weiterbildung und der Jugendbildung;

3. die Schulen der 6ffentlichen Verwaltung;

4. die Schulen fur Gesundheitsfachberufe.

(2) Fur private Ersatzschulen gelten, sofern sie nicht Schulen fir Gesundheitsfachberufe
sind, die 88 2 bis 29 ebenfalls, soweit in ihnen der allgemeine Bildungs- und
Erziehungsauftrag der Schule, die Gliederung des bremischen Schulsystems und die
einzelnen Schularten und Schulstufen inhaltlich und organisaterisch -bestimmt sind.

(3) Fur den Lehrgang zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten und zur
Pharmazeutisch-technischen Assistentin gelten abweichend/vom Absatz 1 Satz 3 Nr. 4 mit
Ausnahme der Bestimmungen tber die Abschlussprifung die‘Vorschriften tber die
Berufsfachschulen entsprechend.

(4) Wird an einer Schule der 6ffentlichen Verwaltung Berufsschulunterricht fir nach dem
Berufshildungsgesetz geregelte Ausbildungsberufe des 6ffentlichen Dienstes erteilt, gelten
insoweit die Bestimmungen fir die 6ffentlichen Berufsschulen entsprechend.

§2
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes/sind:

1. Aligemeine Schulen alle allgemeinbildenden und beruflichen Schulen aul3er den
Sonderschulen und Férderzentren;

2. Bildungsgéange in allgemeinbildenden Schulen durch ihre Lange und durch ihre mit
dem Abschlusszeugnis verliehene Berechtigung, in beruflichen Schulen zusétzlich
durch den jeweiligen fachlichen Schwerpunkt bestimmt;

3. Lehrerinnen und Lehrer alle an einer Schule beschéftigten Bediensteten der
Stadtgemeinden oder in ihrem Auftrag dort tdtigen Personen, soweit jene

verantwortlich unterrichten;

4. Lehrkrafte alle an einer Schule beschétftigten Bediensteten der Stadtgemeinden oder
in ihrem Auftrag dort tatigen Personen, die unterrichten oder unterweisen;
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5. Betreuungskrafte alle an einer Schule beschéftigten erzieherisch tatigen und die
Schilerinnen und Schiler betreuenden Personen;

6. Standards die vom Senator fur Bildung und Wissenschaft oder die im Rahmen
gesetzter FreirAume von der Schule bestimmten Anforderungen an die Kompetenzen
der Schulerinnen und Schuler sowie an die Qualitat des Unterrichts und des Ubrigen
Schullebens.

(2) Im Sinne dieses Gesetzes ist:

1. Bildungsweg der personliche schulische Werdegang der Schilerin und des
Schilers.

2. Eigenstandigkeit der Schule der ihr durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
eingeraumte, der Fachaufsicht unterliegende Handlungsfreiraum.

3. Satzungsbefugnis der Schule die Befugnis, nach MaRgabe des Bremischen
Schulverwaltungsgesetzes verbindliches; der Fachaufsicht unterliegendes Recht fir
die Angelegenheiten der Schule zu setzen:.

4. Schulart durch die in den §§ 18 bis 29 benannten tbergreifenden gemeinsamen
Inhalte und Auftrage bestimmt.

5. Schulform die Einheit, die mehrere Schularten organisatorisch zusammenfasst.

Teil 2
Die Schule

Kapitel 1
Auftrag der Schule

§3
Allgemeines

(1) Der Auftrag der Schule wird bestimmt durch den Erziehungs- und Bildungsauftrag der
Landesverfassung, erganzt durch die sich wandelnden gesellschaftlichen Anforderungen
an die Schule.

(2) Der Auftrag der Schule umfasst die allgemeine Gestaltung des Schullebens (8§ 4), und
die Gestaltung von Teilbereichen des Unterrichts (88 7, 10 und 11), Verpflichtungen
gegeniiber dem einzelnen Schuler und der einzelnen Schulerin und gegenuber den
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Erziehungsberechtigten (88 5 und 6), die Verpflichtung zur eigenen Fortentwicklung (88 8
und 9) und die Verpflichtung, zur Fortentwicklung des gesamten Schulwesens beizutragen

(814).

(3) Die Schule soll ihren Auftrag im Zusammenwirken von Schilerinnen und Schulern,
Erziehungsberechtigten, Lehrkraften, nicht-unterrichtendem Personal sowie betrieblichem
Ausbildungspersonal mit dem Ziel einer grof3tmaglichen Konsensbildung auch
unterschiedlicher Interessen und Positionen verwirklichen.

§4
Allgemeine Gestaltung des Schullebens

(1) Die Schule hat allen Kindern und Jugendlichen zu ermdéglichen, ithr.Recht auf Bildung
im Sinne des Artikels 27 der Landesverfassung zu verwirklichen.

(2) Die Schule ist Lebensraum ihrer Schilerinnen und Schiuler, soll ihren Alltag
einbeziehen und eine an den Lebensbedingungen der.Schilerinnen und Schiiler und ihrer
Familien orientierte Betreuung, Erziehung und Bildung gewé&hrleisten. Schilerinnen und
Schiiler sollen altersangemessen den Unterricht und das weitere Schulleben selbst- oder
mitgestalten und durch Erfahrung lernen.

(3) Die Schule hat die Aufgabe, gegenseitiges Verstandnis und ein friedliches
Zusammenleben in der Begegnung und in.der wechselseitigen Achtung der sozialen,
kulturellen und religiésen Vielfalt zu férdern und zu praktizieren. Die Schule hat im
Rahmen ihres Erziehungs- und Bildungsauftrages die Integration der ausléandischen
Schilerinnen und Schiiler in das gesellschaftliche Leben und die schulische Gemeinschaft
zu befdrdern und Ausgrenzungen.einzelner zu vermeiden. Sie soll der Ungleichheit von
Bildungschancen entgegenwirken und soziale Benachteiligungen abbauen sowie
Voraussetzungen zur Férderung der Gleichberechtigung der Geschlechter schaffen.

(4) Die Schule ist so zu gestalten, dass eine moglichst wirkungsvolle Férderung die
Schilerinnen und Schuler zu uberlegtem personlichen, beruflichen und gesellschaftlichen
Handeln beféhigt. Grundlage hierfur sind demokratisches und nachvollziehbares Handeln
und der gegenseitige Respekt aller an der Schule Beteiligten. Die Schule muss in ihren
Unterrichtsformen und -methoden dem Ziel gerecht werden, Schiilerinnen und Schiler zur
Selbsttatigkeit zu erziehen.

(5) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen fiir behinderte und nichtbehinderte
Schilerinnen und Schiiler so weit wie moglich gemeinsam gestaltet werden. Die Schule
hat der Ausgrenzung von Behinderten entgegenzuwirken. Sie soll Beeintrachtigungen in
der Entwicklung der Kinder durch geeignete Mal3inahmen vorbeugen sowie Auswirkungen
von Behinderungen ausgleichen und mindern.
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(6) Die Schule ist Teil des o6ffentlichen Lebens ihrer Region und préagt deren soziales und
kulturelles Bild mit Sie ist offen fur aul3erschulische, insbesondere regionale Initiativen und
wirkt im Rahmen ihrer Moglichkeiten an ihnen mit. Ihre Unterrichtsinhalte sollen regionale
Belange bertcksichtigen. Alle Beteiligten sollen schulische Angebote und das Schulleben
So gestalten, dass die Schule ihrem Auftrag je nach drtlichen Gegebenheiten gerecht wird.

§5
Bildungs- und Erziehungsziele

(1) Schulische Bildung und Erziehung ist den allgemeinen Menschenrechten, den in
Grundgesetz und Landesverfassung formulierten Werten sowie den Zielen der sozialen
Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit verpflichtet. Die Schule hat ihren Auftrag gemal Satz
1 gefahrdenden AuRerungen religioser, weltanschaulicher oder politischer Intoleranz
entgegenzuwirken.

(2) Die Schule soll insbesondere erziehen:

1.

zur Bereitschaft, politische und soziale Verantwortung,zu tbernehmen;

zur Bereitschaft, kritische Solidaritat zu Uben;

zur Bereitschatft, sich fur Gerechtigkeit und fur die Gleichberechtigung der
Geschlechter einzusetzen;

zum Bewusstsein, fur Natur und Umwelt verantwortlich zu sein, und zu
eigenverantwortlichem Gesundheitshandeln;

zur Teilnahme am kulturellen,Leben;

zum Verstandnis fur Menschen mit korperlichen, geistigen und seelischen
Beeintrachtigungen und zur Notwendigkeit gemeinsamer Lebens- und
Erfahrungsmaglichkeiten;

zum Verstandnis fur die Eigenart und das Existenzrecht anderer Volker sowie
ethnischer Minderheiten und Zuwanderer in unserer Gesellschaft und fur die
Notwendigkeit friedlichen Zusammenlebens;

zur Achtung der Werte anderer Kulturen sowie der verschiedenen Religionen;

zur Bereitschaft, Minderheiten in ihren Eigenarten zu respektieren, sich gegen ihre
Diskriminierung zu wenden und Unterdrickung abzuwehren.
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(3) Die Schule hat den Auftrag, Basiskompetenzen und Orientierungswissen sowie
Problemltsefahigkeiten zu vermitteln, die Leistungsfahigkeit und -bereitschaft von
Schulerinnen und Schiilern zu férdern und zu fordern und sie zu Uberlegtem persdnlichen,
beruflichen und gesellschaftlichen Handeln zu befahigen. Die Schilerinnen und Schiler
sollen insbesondere lernen,

1.

10.

11.

Informationen kritisch zu nutzen, sich eigenstandig an Werten zu orientieren und
entsprechend zu handeln;

Wabhrheit zu respektieren und den Mut zu haben, sie zu bekennen;

eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch' gegen sich.selbst gelten zu
lassen;

Pflichten zu akzeptieren und ihnen nachzukommen;

eigene Verhaltensweisen einschatzen und verandern zu kdnnen und gegebenenfalls
Hilfe anzunehmen;

das als richtig und notwendig Erkannte zu tun;

Toleranz gegeniber den Meinungen.und Lebensweisen anderer zu entwickeln und
sich sachlich mit ihnen auseinander zussetzen;

selbstkritisch selbstbewusst. zu werden;

ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfahigkeit zu entfalten, Kreativitat
und Eigeninitiative zu entwickeln sowie standig lernen zu kénnen;

eigenstandig wie auch/gemeinsam Leistungen zu erbringen;
den Wert der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch Uber die Anerkennung der

Leistungen von Frauen in Geschichte, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
einzuschétzen.
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§6
Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten

Erziehung und Bildung in der Schule beriicksichtigen die Verantwortung der
Erziehungsberechtigten fur die Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehungsberechtigten sind
daher so weit wie moglich in die Gestaltung des Unterrichts und des weiteren Schullebens
einzubeziehen.

§ 6a
Unterrichtung der Eltern volljahriger Schiilerinnen und Schiiler

(1) Die Eltern volljahriger Schulerinnen und Schiler haben das Reeht, sich tGber deren
Ausbildungsweg zu unterrichten. Auskunfte Uber den Leistungsstand,darf die Schule den
Eltern erteilen, wenn die Schiilerin oder der Schiiler dem nicht widersprochen hat. Uber
den Widerspruch einer volljahrigen Schulerin oder eines volljahrigen Schilers werden die
Eltern unterrichtet.

(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern volljahriger Schilerinnen und Schuler
uber wesentliche den Bildungsgang der Schilerin oder des Schulers betreffende
Entscheidungen und andere schwerwiegende Sachverhalte, die das Schulverhaltnis
wesentlich berthren, unterrichten.

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, soweit.die Schuilerin oder der Schiler das 21.
Lebensjahr vollendet oder den bestehenden Bildungsgang nach Vollendung des 18.
Lebensjahres begonnen hat.

(4) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im Zeitpunkt der Vollendung des 18.
Lebensjahres fur die Person der Schilerin oder des Schillers Sorgeberechtigten.

(5) Das Nahere Uber die Entscheidungen und Sachverhalte nach Absatz 2 sowie zur
Benachrichtigung der valljghrigen Schilerinnen und Schiler tber die Elterninformation
regelt eine Rechtsverordnung.

§7
Biblischer Geschichtsunterricht

(1) Nach Art. 32 der Landesverfassung erteilen die allgemeinbildenden 6ffentlichen
Schulen in der Primarstufe und der Sekundarstufe | bekenntnisméafig nicht gebundenen
Unterricht in Biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage; in der
Gymnasialen Oberstufe konnen die Schiler und Schilerinnen Kurse mit entsprechenden
Inhalten an bestimmten Standorten anwahlen.
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(2) Schilerinnen und Schiiler, die in der Sekundarstufe | nicht am Unterricht in Biblischer
Geschichte teilnehmen, besuchen den Unterricht in einem vom Senator fur Bildung und
Wissenschaft bestimmten geeigneten Alternativfach.

§8
Schule und Beruf

(1) Berufliche Bildung und Allgemeinbildung sind gleichwertig.

(2) Die Schule 6ffnet sich den gesellschaftlichen, 6konomischen und demokratischen
Anforderungen eines lebenslangen Lernens. Deshalb missen bereits in der Schule
Kompetenzen flr spatere verantwortliche Teilhabe an einem kontinuierlichen
Bildungsprozess vermittelt werden.

(3) Weiterbildung kntpft an schulische und berufliche Lernerfahrungen an. Die Schulen
sollen zur Erfullung der Ziele und Intentionen des Bremischen Weiterbildungsgesetzes mit
den anerkannten und den kommunalen Einrichtungen.der Weiterbildung kooperieren.

(4) Zur Abstimmung der Berufsausbildung und der Weiterbildung mit dem
Beschaftigungssystem sollen die Schulen der Sekundarstufe Il Perspektiven einer
zukunftstrachtigen Profilierung als regionale Berufshildungszentren in Zusammenarbeit mit
den Betrieben und den anerkannten und den kommunalen Einrichtungen der
Weiterbildung entwickeln. Diese Profilierung soll die Wahrnehmung des originéren
schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags starken.

(5) Die zustandigen Senatorenssollen die Grundlagen fir die Kooperationsvorhaben durch
Rahmenvereinbarungen regeln.

8§89
Eigenstandigkeit der Schule

(1) Jede Schule ist eine eigenstandige padagogische Einheit und verwaltet sich selbst
nach MalRgabe dieses Gesetzes und des Bremischen Schulverwaltungsgesetzes. Sie ist
aufgefordert,

1. unter Nutzung der Freiraume fir die Ausgestaltung von Unterricht und weiterem
Schulleben eine eigene Entwicklungsperspektive herauszuarbeiten, die in
padagogischer und sozialer Verantwortung die Interessen der Schulerinnen und
Schuler entsprechend den §8 4 und 5 bertcksichtigt und individuell angemessene
Lern- und Entwicklungsmdglichkeiten er6ffnet; das so zu entwickelnde Profil soll
durch ein Schulprogramm gestaltet und fortgeschrieben werden. Das Schulprogramm
ist mit den benachbarten Schulen abzustimmen. Den 6rtlichen Beiraten ist vor der
Entscheidung der Schule Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Senator fur
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Bildung und Wissenschaft genehmigt das Schulprogramm, wenn es geltenden
Regelungen nicht widerspricht und nicht Ressourcen bendétigt, die der Schule nicht
zur Verfiigung stehen;

2. die Ergebnisse schulischer Arbeit zu sichern und die Qualitat von Unterricht und
Schulleben systematisch weiter zu entwickeln. Dazu legt sie im Rahmen gesetzter
Freiraume die notwendigen Qualitatsstandards fur Unterricht und Schulleben fest. Sie
sichert die Standards und die Vergleichbarkeit durch schulinterne Evaluation und
schultibergreifende Beratungen. Die externe Evaluation und Qualitatssicherung wird
in der Verantwortung des Senators fur Bildung und Wissenschaft durchgefuhrt;

3. die Angelegenheiten des Schulbetriebs im wirtschaftlichen Bereich und im Bereich
der Personalauswahl und Personalentwicklung im Rahmen der ihnen tbertragenen
Maglichkeiten als wichtiges Element der Weiterentwicklung.selbstandig
durchzufihren;

4. die Schulentwicklung durch die demokratischen Prinzipien entsprechende
Einbeziehung aller Beteiligten zu verstetigen.

Die Schule wird hierbei von den Schulbeh6rden unterstiitzt und insbesondere hinsichtlich
der Weiterentwicklung durch geeignete Angebote gefordert.

(2) Der Unterricht und das weitere Schulleben sollen soweit wie mdglich fur alle
Schilerinnen und Schiiler gemeinsam sein; eine Benachteiligung bestimmter sozialer,
ethnischer oder kultureller Gruppen vermeiden und zum Abbau sozialer Schranken
beitragen. Integrative Unterrichtungund Erziehung soll MalZnahmen der individuellen
Forderung und Herausforderung sowie des sozialen Lernens ausgewogen miteinander
verknupfen.

(3) Die Durchlassigkeit zwischen den Bildungsgangen und Schularten ist zu férdern auch
mit dem Ziel bildungsgangstbergreifender Integration einschlief3lich einer mdglichen
eigenen Gestaltung eingerichteter und Entwicklung neuer Bildungsgange. In den Schulen
aller Schularten ist die integrative Vermittlung von allgemeinen und beruflichen Inhalten
anzustreben.

(4) Die Eigenstandigkeit der Schule verpflichtet die in ihr Beschaftigten, Gber ihre Arbeit
gegenuber den jeweiligen Vorgesetzten Rechenschaft abzulegen.

(5) Die Eigenstandigkeit der Schule verpflichtet im Interesse der Weiterentwicklung im
Sinne der Absatze 1 bis 3 jede Schule zur Kooperation zwischen den Bildungsgéangen
sowie Schulstufen, auch schulstandorttibergreifend.
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§10
Koedukation

Im Unterricht findet eine Trennung nach Geschlechtern nicht statt; sofern es padagogisch
sinnvoll ist, kann in Teilbereichen nach Geschlechtern getrennt unterrichtet werden.

§11
Sexualerziehung

Sexualerziehung ist in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten durchzufiihren. Sie
sind Uber Ziel, Inhalt und Form der Sexualerziehung ihrer Kinder jeweils rechtzeitig zu
unterrichten. Sexualerziehung wird fachertbergreifend durchgefiihrt.

§12
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Zur Erfullung ihres Auftrages arbeitet die Schule zusammen mit Institutionen, die allgemein
fur die Angebote und Hilfe in gesundheitlichen, sozialen und berufsbezogenen Fragen
zustandig sind, insbesondere mit den aufRerschulischen Bildungs-, Forderungs- und
Beratungsangeboten der Jugendhilfe, mit den értlichen Beiraten sowie sozialen und
kulturellen Einrichtungen der Region einschlie3lich der Kirchen, der im Sinne von Artikel
61 der Landesverfassung anerkannten Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften
und der Einrichtungen der Weltreligionen‘sowie mit der Arbeitswelt der Region. Die Schule
soll sich auch bemihen, internationale’Kontakte zu pflegen.

Kapitel 2
Schulstruktur

§13
Schulversuche

(1) Schulversuche sind Unterrichtsversuche und Versuchsschulen. Sie erproben neue
Konzeptionen zur Weiterentwicklung der Schulen im Sinne der §8 4 bis 6 sowie 8 und 9
oder neue Formen der Schulorganisation. Schulversuche weichen von den geltenden
Vorschriften ab.

(2) Unterrichtsversuche weichen in der Dauer des Bildungsganges und in der
abschlieRenden Berechtigung nicht vom Regelbildungsgang ab.

(3) Versuchsschulen erteilen in gegentber dem Regelsystem abweichenden Strukturen
andere abschlieRende Berechtigungen oder erteilen sie zu einem anderen Zeitpunkt als in
den Regelschulen. Der Besuch von Versuchsschulen ist freiwillig.
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(4) Von Schulen vorgesehene Schulversuche bedirfen vor ihrer Einrichtung der
Zustimmung des Senators fur Bildung und Wissenschaft. Schulversuche kénnen auch
vom Senator fur Bildung und Wissenschaft, in Bremerhaven im Einvernehmen mit dem
Magistrat, eingerichtet werden.

(5) Von Schulen eingerichtete Schulversuche werden durch die jeweilige Schule, vom
Senator fur Bildung und Wissenschaft eingerichtete Schulversuche durch
Verwaltungsanordnung des Senators fur Bildung und Wissenschaft geregelt. Uber
Schulversuche sind regelméafig Berichte zu erstellen. Versuchsschulen werden in der
Regel wissenschatftlich begleitet und auch im Hinblick auf die Ziele des Absatzes 1
ausgewertet.

8§14
Weiterentwicklung des Schulsystems

(1) Das bremische Schulwesen ist im Zusammenwirken von/Schulbehérden und Schulen
und vorrangig durch Mal3nhahmen und Initiativen der einzelnen Schulen zur Ausfillung
ihres Auftrages nach § 9 schrittweise und differenziert weiterzuentwickeln zu einem
Schulsystem, das im Sinne der in den 88 3 bis.9 formulierten Ziele und Aufgaben
personale, soziale, kulturelle und ethnische Besonderungen, Bildungsgénge und
allgemeine sowie berufliche Bildung integriert.

(2) Zur Weiterentwicklung des Schulwesens einschliel3lich der Schulorganisation werden
von den zustandigen Schulbehérden fur das.Land oder fir ihre Stadtgemeinde unter
Berucksichtigung der durch dieses Gesetz definierten Schulstruktur, Ziele und Aufgaben
Schulentwicklungsplane erstellt. Der'Schulentwicklungsplan einer Stadtgemeinde soll
zeigen, wie sich die Schulen und die Schulstruktur unter Berticksichtigung von
Entscheidungen der Erziehungsberechtigten und der Schilerinnen und Schiler und von
Diskussionsprozessen in den Schulen sowie in Abhangigkeit von der
Schilerzahlentwicklungrund den finanziellen und raumlichen Mitteln entwickeln werden.
Ein Entwicklungsplan'des Landes zur schulischen Forderung von Schilerinnen und
Schilern mit sonderpadagogischem Férderbedarf soll Perspektiven und Malinahmen fir
die Realisierung des Auftrags nach § 4 Abs. 5 aufzeigen; dies gilt fir Schilerinnen und
Schiuler nicht-deutscher Muttersprache entsprechend.

§15
Gliederung des Schulsystems

Das bremische Schulsystem ist in Schulstufen und Schularten gegliedert.
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§ 16
Schulstufen

(1) Die Primarstufe umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4.

(2) Die Sekundarstufe | umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10. Sie ist aul3erhalb der
sechsjahrigen Grundschule in Schulzentren mit der Sekundarschule und dem Gymnasium
bis zur 9. oder 10. Jahrgangsstufe, in Gesamtschulen oder gemalR Absatz 4 organisiert.

(3) Die Sekundarstufe 1l umfasst die Gymnasiale Oberstufe und die beruflichen Schulen
sowie die ausbildungsvorbereitenden und die doppelqualifizierenden Bildungsgéange. Sie
ist in Schulzentren, in der Regel mit Gymnasialer Oberstufe und beruflichen Schulen, in
Gymnasialen Oberstufen oder in beruflichen Schulen oder gemaf3 Absatz 4 organisiert.

(4) Daneben bestehen nach Entscheidung einer Stadtgemeinde stufentibergreifend
durchgangige Gymnasien und weitere stufentibergreifende oder stufenspezifische
Schulformen.

§17
Schularten

(1) Schularten sind

1. als allgemein bildende Schulen

a) die Grundschule

b) die Sekundarschule

c¢) das Gymnasium

d) die Gesamtschule

e) das Forderzentrum

f)  die Schule fur Erwachsene

2. als berufliche Schulen

a) die Berufsschule

b) die Berufsfachschule
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c) die Berufsaufbauschule

d) die Fachoberschule

e) das Berufliche Gymnasium
f)  die Berufsoberschule

g) die Fachschule.

(2) Eine Schulart kann verschiedene Bildungsgange umfassen. Innerhalb eines
Bildungsganges sind besondere inhaltliche und organisatorische Pragungen des
Unterrichts moglich. Ausbildungsvorbereitende und doppelqualifizierende Bildungsgange
kdnnen einer Schulart zugeordnet werden.

§18
Grundschule

(1) Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Sie kann als Schulversuch um
die Jahrgangsstufen 5 und 6 erweitert werden.

(2) Die Grundschule vermittelt ihnren Schilerinnen und Schilern grundlegende Kenntnisse
und Fertigkeiten und entwickelt die untersehiedlichen Fahigkeiten in einem fir alle
Schilerinnen und Schiiler gemeinsamen Bildungsgang. Grundlage der
Unterrichtsgestaltung sind diedndividuellen Entwicklungen der Schilerinnen und Schiiler
mit ihren unterschiedlichen kognitiven, sozialen, emotionalen und motorischen
Voraussetzungen. Eine enge/Kooperation mit den Institutionen des Elementarbereichs soll
einen bestmoglichen Ubergang dereinzelnen Schilerinnen und Schiiler in den
schulischen Bildungsweg sichern.

(3) Die Grundschule bereitet die Schilerinnen und Schuler auf die Fortsetzung ihres
Bildungsweges in weiterfihrenden Bildungsgangen vor.

(4) Der Unterricht in der Grundschule kann jahrgangsstufentbergreifend erteilt werden. Er
kann auch jahrgangs-stufenunabhangig der individuellen Lernentwicklung der
Schilerinnen und Schiiler entsprechend organisiert werden.

(5) Die Grundschule soll verlassliche Schulzeiten im Umfang von 5 Stunden taglich mit
einer gleichmafigen Verteilung der Unterrichts-, Lern-, Spiel- und Betreuungszeiten
vorsehen. Die Schule legt die ndhere Ausgestaltung des Zeitrahmens in
Wochenstrukturplanen in eigener Verantwortung fest.
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(6) Das Nahere uber die Organisation der Grundschule, tber die Einstufung in
Lerngruppen und tber die Hochstverweildauer regelt eine Rechtsverordnung.

§19
(aufgehoben)

§ 19a
(aufgehoben)

8§20
Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule

(1) Die an die Grundschule anschlieenden Schularten sind die Sekundarschule und die
Gesamtschule mit den Jahrgangsstufen 5 bis 10 sowie das Gymnasium. Sie vermitteln
ihren Schilerinnen und Schiilern eine allgemeine Grundbildung unter Einbeziehung der
Bedingungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt, ermdglichen eine individuelle
Schwerpunktbildung und bieten eine an der personlichen Leistungsfahigkeit orientierte
Forderung. Sie befahigen die Schilerinnen und Schilernach Mal3gabe der Abschliisse
ihren Bildungsweg in einer Berufsausbildung oder in berufs- oder studienqualifizierenden
Bildungsgéangen fortzusetzen. Im Einzelnen stellen sich die Schularten wie folgt dar:

1. Sekundarschule

Die in der Sekundarschule grundsatzlich in Klassenverbanden zusammengefassten
Schilerinnen und Schiler nehmendn den Jahrgangsstufen 7 und 8 in bestimmten
Fachern an Kursen oder Lerngruppen mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen
teil. Ab der Jahrgangsstufe 9.findet der Unterricht in abschlussbezogenen, nach der
Leistungsfahigkeit der Schilerinnen und Schiler gebildeten Klassen mit
nachstehenden Schwerpunkten und Abschliissen statt:

a) Schwerpunkt zur Erlangung der Berufsbildungsreife

In den gemeinsam von der Sekundarschule und der beruflichen Schule in enger
Kooperation mit Betrieben gestalteten Klassen 9 und 10 werden allgemein
bildende Inhalte mit berufspraktischen Erfahrungen verbunden. Dieser
Schwerpunkt schlief3t mit der erweiterten Berufsbildungsreife (erweiterter
Hauptschulabschluss) ab. Die einfache Berufsbildungsreife
(Hauptschulabschluss) wird mit der Versetzung in die 10. Jahrgangsstufe
ausgesprochen. Verlasst der Schiler oder die Schiilerin in diesem Schwerpunkt
am Ende der 9. Jahrgangsstufe mit einer Nichtversetzungsentscheidung die
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Sekundarschule, ist eine Prufung Voraussetzung fur den Erwerb der einfachen
Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss).

b) Schwerpunkt zur Erlangung des Mittleren Schulabschlusses

In den Klassen 9 und 10 vermittelt die Sekundarschule vertieftes Wissen in
allgemein bildenden Fachern und ermdglicht individuelle Schwerpunktsetzungen
in qualifizierenden Wabhlpflichtprofilen und MalRnahmen zur Berufsorientierung.
Dieser Schwerpunkt schlief3t mit dem Mittleren Schulabschluss
(Realschulabschluss) ab.

Gymnasium

Das Gymnasium fuhrt zu einer vertieften Allgemeinbildung..Es orientiert auf Studium
und Beruf und ermdglicht individuelle Schwerpunktsetzungen. Im Rahmen des
achtjahrigen Bildungsganges Gymnasium, der in‘der Jahrgangsstufe 12 zum Abitur
fuhrt, kann am Gymnasium auch der Mittlere Schulabschluss erworben werden. Der
Mittlere Schulabschluss wird innerhalb der.Gymnasialen Oberstufe am Ende der
Eingangsphase mit der Versetzung in die Qualifikationsphase erworben. Verlasst der
Schuler oder die Schilerin am Ende der Eingangsphase mit einer
Nichtversetzungsentscheidung das Gymnasium, ist eine Prufung Voraussetzung fur
den Erwerb des Mittleren Schulabschlusses.

Gesamtschule

Der Unterricht in der Gesamtschule bertcksichtigt im Rahmen einer fir alle
Schilerinnen und Schiiler gemeinsamen Grundbildung die Neigungen und die
Lernfahigkeit der einzelnen Schilerinnen und Schiler durch zunehmende
Differenzierung. Die/dntegrierte Stadtteilschule ist eine Gesamtschule mit besonderem
padagogischen Prafilindem sie die Integration durch Gberwiegend gemeinsame
Unterrichtung aller Schiilerinnen und Schiiler im Sinne von Satz 2 mit der Offnung der
Schule zum Stadstteil verbindet. Die grundsatzlich in Klassenverbénden
zusammengefassten Schulerinnen und Schiler nehmen in bestimmten Fachern an
Kursen oder Lerngruppen mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen teil. Sie
erwerben den Gesamtschulabschluss und entsprechend dem jeweiligen
Leistungsprofil die Abschliisse der Sekundarschule oder die Berechtigung des
Zugangs in die Gymnasiale Oberstufe. Im Rahmen von Schulversuchen kann
Schilerinnen und Schiilern der Gesamtschule ermdglicht werden, das Abitur bereits
am Ende der Jahrgangsstufe 12 abzulegen; der Erwerb der jeweiligen
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Berechtigungen und die Voraussetzungen fur ihn wird durch den Schulversuch
geregelt.

(2) In den Schularten der Sekundarstufe | konnen nach Entscheidung der jeweiligen
Stadtgemeinde auch an einzelnen Schulen bilinguale Bildungsgange angeboten werden.

(3) Unbeschadet der Regelung zur einfachen Berufshildungsreife (Hauptschulabschluss)
und zum Mittleren Schulabschluss im Gymnasium werden die Abschliisse nach Absatz 1
durch eine Prifung erworben.

§21
Gymnasiale Oberstufe

Die Gymnasiale Oberstufe beginnt mit der einjahrigen Einfuhrungsphase. Ihr folgt die
zweijahrige Qualifikationsphase. Der Unterricht kann in einem System von verbindlichen
und fakultativen Unterrichtsveranstaltungen mit individuellen, wahlbaren Profilen und
Schwerpunktbildungen organisiert werden. Der Unterricht schlief3t mit der Abiturprifung
ab. Die Zuordnung der Einfuhrungsphase zur Sekundarstufe | oder Sekundarstufe Il, die
Unterrichtsorganisationsstruktur in der Einfihrungsphase und der Qualifikationsphase
sowie das Néhere Uber Kursbelegungsverpflichtungen und die Hochstverweildauer regelt
eine Rechtsverordnung.

§ 22
Forderzentrum

(1) Das Foérderzentrum hat den Auftrag, eine auf die individuelle Problemlage und
Behinderung von Schilerinnen'und Schulern ausgerichtete Betreuung, Erziehung und
Unterrichtung anzubieten. Dabei kdnnen auch therapeutische und soziale Hilfen
aul3erschulischer Trager einbezogen werden. Dartiber hinaus hat es die Aufgabe, die
allgemeine Schule in sonderpadagogischen Fragen zu beraten und bei praventiven
Malinahmen gegen drohende 'Behinderungen ihrer Schilerinnen und Schiler zu
unterstitzen. Forderzentren sollen soweit inhaltlich und wirtschaftlich sinnvoll
organisatorisch und raumlich den zugehérigen Stufen der allgemeinen Schule
angegliedert werden.

(2) Die einzelnen Forderzentren unterscheiden sich nach der Art ihrer
sonderpadagogischen Forderschwerpunkte und nach dem Angebot an Bildungsgéangen.
Die einzelnen Forderschwerpunkte von Férderzentren, ihre jeweiligen Bildungsgénge und
deren Dauer sowie das Nahere Uber die wegen der Behinderungsart notwendigen
Abweichungen von den Zeugnis- und Versetzungsbestimmungen regelt eine
Rechtsverordnung.
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(3) Das Forderzentrum und die allgemeine Schule sollen in enger Zusammenarbeit auf die
Eingliederung ihrer Schulerinnen und Schiler in die allgemeine Schule hinwirken.

§23
Ganztagsschulen

(1) Die Schularten der 88 18 bis 22 kénnen auch als Ganztagsschulen betrieben werden.

(2) Wird eine Schule ganz oder zum Teil als Ganztagsschule betrieben, ist die
Wahrnehmung des entsprechend gekennzeichneten Angebots mindestens fir ein
Schuljahr verpflichtend, wenn sich die Erziehungsberechtigten fir dieses Angebot
entschieden haben. § 58 gilt entsprechend.

(3) Das Nahere uber die Dauer des taglichen Unterrichtsbetriebs.und tiber die Dauer der
Verpflichtung und die Bedingungen der Teilnahme der Schilerinnen und Schuler, wenn sie
langer als ein Jahr betragt, regelt eine Rechtsverordnung.

§24
Schule fiir Erwachsene

(1) Die Schule fur Erwachsene gibt Gelegenheit, auerhalb des Ublichen Weges der
Schulbildung in erwachsenengerechter Weise die Ziele der Sekundarschule und des
Gymnasiums zu erreichen. Die Bildungsgange konnen in Tages- und in Abendform
eingerichtet werden; sie kénnen in sich.geschlossen oder, auch in integrierter Form, in
einzelne sich erganzende Teileinheiten strukturiert sein. Der unmittelbare Unterricht kann
durch Formen des Fernunterrichts ersetzt werden.

(2) Die Bildungsgange der Sekundarschule dauern je nach Vorbildung der Schilerinnen
und Schiler und dem Ziel des Bildungsganges ein bis zwei Jahre. Der Unterricht der
Bildungsgange schliel3t mit einer Prufung ab.

(3) Die Bildungsgange der Sekundarschule beginnen mit einer Eingangsphase, an deren
Ende Uber die Weiterfuhrung der Schullaufbahn entschieden wird.

(4) Das Abendgymnasium und das Kolleg (Gymnasium in Tagesform) umfassen je nach
Vorbildung zwei- bis vierjahrige Bildungsgange. Sie gliedern sich in eine Einfihrungsphase
und in eine Hauptphase, in der Unterricht in einem System von verbindlichen und
fakultativen Grund- und Leistungsfachern organisiert ist. Je nach Vorbildung kann am
Abendgymnasium der Einfihrungsphase eine Anfangsphase vorangestellt werden. Zur
besseren Vorbereitung auf das Kolleg kann ein Wechsel in einen anderen Bildungsgang
vorgeschrieben werden.
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(5) Die Zulassung zu den Bildungsgangen ist so zu regeln, dass der jeweilige Abschluss
nicht eher erreicht werden kann als auf dem tblichen Weg. Qualifizierte Absolventinnen
und Absolventen der Bildungsgange der Schule fir Erwachsene kénnen im Rahmen der
vorhandenen Platze unmittelbar in einen anderen Bildungsgang der Schule fir
Erwachsene wechseln.

(6) Das Nahere regeln Rechtsverordnungen. Sie mussen insbesondere regeln:

1. die Dauer und die Struktur der Bildungsgange;

2. die Voraussetzungen fur die Weiterfihrung oder die Beendigung der Bildungsgange
der Sekundarschule und gegebenenfalls besondere Formen der Weiterflihrung;

3. den Erwerb von Zwischenqualifikationen als Voraussetzung furden weiteren Besuch
eines Bildungsganges und fir die Zulassung zu Abschlusspriifungen;

4. die Zulassungsvoraussetzungen zu den einzelnen Bildungsgéngen, insbesondere
tber die Berucksichtigung von Berufsausbildung und Berufstéatigkeit sowie der
Kenntnisse der deutschen Sprache, und die Leistungsanforderungen fir den
unmittelbaren Wechsel nach Absatz 5 Satz 2.

Rechtsverordnungen kénnen regeln:

1. Abweichungen von den Versetzungsbestimmungen des § 42, insbesondere uber die
Wiederholungsmaoglichkeit eines Schuljahres oder Schulhalbjahres;

2. das Zuweisungsverfahren.nach Absatz 5 Satz 2, wenn die Anzahl der Bewerberinnen
und Bewerber die Anzahl der vorhandenen Platze tbersteigt.

(7) Die Schulen fur Erwachsene sollen in Schulzentren eigener Art zusammengefasst
werden. Der Sekundarschulbereich ist im Sinne dienstrechtlicher Vorschriften der
Sekundarstufe | zugeordnet, der gymnasiale Bereich der Sekundarstufe Il. Diese
Schulzentren kénnen eine Abteilung fir auf3erschulische und schulische Prifungen
enthalten.

§ 25
Berufsschule

(1) Die Berufsschule ist Teil der gemeinsam von ihr und den Ausbildungsbetrieben

durchzufihrenden Berufsausbildung. Das nach Berufsfeldern gegliederte
Berufsgrundbildungsjahr ist im jeweiligen Berufsfeld Grundstufe der Berufsausbildung. Der
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Unterricht in der Berufsschule hat die Aufgabe, den Schulerinnen und Schilern allgemeine
und fachliche Lerninhalte unter besonderer Berticksichtigung der Anforderungen der
Berufsausbildung zu vermitteln. Die Bildungsgange kdnnen mit einer Prifung abschliel3en.

(2) Die Lange der Bildungsgange der Berufsschule entspricht der Dauer des jeweiligen
betrieblichen Ausbildungsverhaltnisses. Der Unterricht wird in Teilzeitform oder
zusammengefasst als Blockunterricht erteilt. Er steht inhaltlich in enger Beziehung zum
betrieblichen Teil der Berufsausbildung. Der Unterricht soll, bezogen auf ein Schuljahr von
40 Wochen, 12 Stunden wdchentlich betragen. Wéahrend der berufsfeldbreiten
Grundbildung soll der Unterricht 18 Stunden wochentlich betragen. Die Halfte der
Unterrichtszeit, wahrend der berufsfeldbreiten Grundbildung ein Drittel der Unterrichtszeit
soll fuir fachibergreifenden und gesellschaftskundlichen Unterricht vergesehen werden.

(3) Der Unterricht im Berufsgrundbildungsjahr wird in Vollzeitform erteilt. Soweit geeignete
Voraussetzungen gegeben sind, kénnen Teile des Berufsgrundbildungsjahres auch
auBBerhalb der Schule durchgefihrt werden. Durch Rechtsvererdnung kann bestimmt
werden, in welchen Berufsfeldern das Berufsgrundbildungsjahr fir den Schiler oder die
Schilerin verpflichtend ist.

(4) Behinderte, die im Arbeitstrainingsbereich einer Werkstatt fir Behinderte gefordert
werden, kdnnen nach Erfullung der Schulpflicht in der Berufsschule unterrichtet werden,
sofern die personellen, rAumlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen daftr
vorhanden sind und die erforderliche Betreuung,durch die aul3erschulischen Kostentrager
des Arbeitstrainingsbereichs gesichert ist.

8§ 26
Berufsfachschule

(1) Die Berufsfachschule umfasst Bildungsgénge von mindestens einjahriger Dauer, fur
deren Besuch keine Berufsausbildung oder berufliche Tatigkeit vorausgesetzt wird. lhre
Bildungsgange umfassen allgemeine und fachliche Lerninhalte mit dem Ziel, die
Schilerinnen und Schiler.auf einen Beruf vorzubereiten, ihnen einen Teil der
Berufsausbildung in einem oder mehreren anerkannten Ausbildungsberufen zu vermitteln
oder sie zu einem Berufsabschluss zu fiihren. Die Bildungsgange schlieRen mit einer
Prifung ab; auf eine Prifung kann bei Bildungsgéngen von einjahriger Dauer verzichtet
werden. Innerhalb der Bildungsgange kénnen einzelne Abschnitte oder Facher mit einer
Teilprufung abgeschlossen werden.

(2) Dem Besuch einer Berufsfachschule, die zu einem Berufsabschluss fuhrt, kann eine
ausbildungsvorbereitende Jahrgangsstufe mit Vollzeitunterricht als Berufseingangsstufe
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vorangehen. Die Berufseingangsstufe gilt als Bestandteil der dann zweijahrigen
Grundstufe dieser Berufsfachschule.

(3) Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden, dass an die Stelle einer Prifung nach
Absatz 1 eine gleichwertige auf3erschulische Prufung tritt.

(4) Setzt der Erwerb der Berufsqualifikation ein Praktikum voraus, schliel3t dies in Form
einer gelenkten fachpraktischen Ausbildung an die bestandene, den Vollzeitunterricht
abschlieRende Prifung an. Wéahrend des Praktikums erhalt der Schuiler oder die Schulerin
einen Tag in der Woche praktikumsbegleitenden Unterricht. Die Zuerkennung der
Berufsqualifikation erfolgt, wenn das Praktikum und der praktikumsbegleitende Unterricht
erfolgreich abgeschlossen sind. Das Nahere Uber die Voraussetzungen des erfolgreichen
Abschlusses regelt die jeweilige Ausbildungs- und Prifungsordnung.

§ 27
Berufsaufbauschule

Die Berufsaufbauschule wird neben der Berufsschule oder.nach erfiillter Schulpflicht von
Personen besucht, die in einer Berufsausbildung oder Berufstatigkeit stehen oder
gestanden haben. Ihre Bildungsgange vermitteln.eine uber das Ziel der Berufsschule
hinausgehende allgemeine und fachtheoretische Bildung und fiihren zur Fachschulreife.
Die Bildungsgange umfassen in Vollzeitform ein Schuljahr, in Teilzeitform einen
entsprechend langeren Zeitraum. Die Bildungsgange schlieen mit einer Prifung ab.

§ 28
Fachoberschule

(1) Die Fachoberschule baut auf dem Mittleren Schulabschluss auf und vermittelt
allgemeine, fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse und Fertigkeiten und fihrt zur
Fachhochschulreife. Sie gliedert.sich in zweijahrige Bildungsgange mit den
Jahrgangsstufen 11 und 12.und einjahrige Bildungsgéange mit der Jahrgangsstufe 12. Die
Bildungsgange schlieBen mit einer Prifung ab.

(2) Der Unterricht in den zweijahrigen Bildungsgéngen erfolgt in der Jahrgangsstufe 11 in
Teilzeitform und wird von einer gelenkten fachpraktischen Ausbildung in geeigneten
Betrieben oder anderen geeigneten auf3erschulischen Einrichtungen begleitet. Die
fachpraktische Ausbildung kann in besonderen Féllen in schuleigenen Einrichtungen
erfolgen. Der Unterricht in der Jahrgangsstufe 12 erfolgt in Vollzeitform.

(3) Der Unterricht in den einjahrigen Bildungsgangen der Jahrgangsstufe 12 erfolgt in
Vollzeitform oder zwei Jahre in Teilzeitform. Wird er mit einer einschlagigen
Berufsausbildung verbunden, dauert er mindestens drei Jahre. Mischformen kénnen
zugelassen werden. Voraussetzung fur die Aufnahme in die einjahrigen Bildungsgange ist
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eine abgeschlossene, einschléagige Berufsausbildung oder eine einschlagige
Berufserfahrung von mindestens funf Jahren.

§ 28a
Berufliches Gymnasium

(1) Das Berufliche Gymnasium gliedert sich in Fachrichtungen und vermittelt den
Schilerinnen und Schiilern allgemeine und berufsbezogene Unterrichtsinhalte und
Kompetenzen. Der Bildungsgang dauert drei Jahre. Er beginnt mit einer einjahrigen
Einfuhrungsphase. Ihr folgt die zweijahrige Qualifikationsphase. Das Berufliche
Gymnasium schliel3t mit einer Abiturprifung ab. Das Nahere tber die Zulassung zum
Beruflichen Gymnasium, die Kursbelegungsverpflichtungen in. den jeweiligen
Fachrichtungen und die Hochstverweildauer regeln Rechtsverordnungen.

(2) Verlasst ein Schiler oder eine Schilerin des Beruflichen Gymnasiums am Ende der
Eingangsphase ohne Versetzungsentscheidung den Bildungsgang, ist eine Prifung
Voraussetzung fur den Erwerb des Mittleren Schulabschlusses.

8§ 28b
Berufsoberschule

Die Berufsoberschule umfasst Bildungsgange, fur deren Besuch der Abschluss der
Fachoberschule (Fachhochschulreife) und der Abschluss einer einschlagigen
Berufsausbildung oder der Nachweis einer.einschlagigen Berufstatigkeit von mindestens
funf Jahren vorausgesetzt wird. Sie gliedert sich in Ausbildungsrichtungen und vermittelt
eine allgemeine und fachtheoretische Bildung. Der Bildungsgang dauert ein Jahr. Die
Berufsoberschule fiuhrt zur Fachgebundenen Hochschulreife und beim Nachweis der
notwendigen Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache zur Allgemeinen Hochschulreife
und schliel3t mit einer Prufung ab.

§29
Fachschule

Die Fachschule umfasst Bildungsgange, fur deren Besuch der Abschluss einer
einschlagigen Berufsausbildung und eine zusatzliche Berufsausibung oder der Nachweis
einer einschlagigen Berufstatigkeit von mindestens flinf Jahren vorausgesetzt wird. Fur
Fachschulen besonderer Art kbnnen besondere berufspraktische
Zugangsvoraussetzungen festgelegt werden. Ihre Bildungsgéange fiihren zu beruflicher
Spezialisierung und zu starkerer theoretischer Vertiefung des beruflichen Fachwissens
und fordern die allgemeine Bildung. Die Bildungsgange in Vollzeitform umfassen
mindestens ein Schuljahr, in Teilzeitform einen entsprechend langeren Zeitraum. Die
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Bildungsgange schliel3en mit einer Prufung ab. Innerhalb der Bildungsgange kénnen
einzelne Abschnitte oder Facher mit einer Teilprifung abgeschlossen werden.

§30
Ausbildungsvorbereitende Bildungsgéange

In den beruflichen Schulen kénnen fur Schulpflichtige ausbildungsvorbereitende
Bildungsgéange eingerichtet werden. Der Unterricht schliel3t mit einer Prifung oder zwei
getrennten Prufungen ab. Die Art der Bildungsgénge, die jeweiligen
Zugangsberechtigungen zu ihnen, deren Dauer sowie die forderungsrechtliche Einstufung
der Schilerinnen und Schiler regelt eine Rechtsverordnung.

§31
Doppelqualifizierende Bildungsgange

Durch inhaltliche und organisatorische Verbindung zweier Bildungsgange in der
Sekundarstufe Il kbnnen zwei schulische Abschliisse oder durch Verbindung einer
Berufsausbildung mit einem weiteren schulischen Bildungsgang eine Berufsqualifikation
und ein weiterer schulischer Abschluss erworben'werden. Der Unterricht schliel3t mit einer
Prifung oder zwei getrennten Prifungen ab. Die‘Art der Bildungsgange, die jeweilige
Zugangsberechtigungen zu ihnen, deren Dauer sowie die forderungsrechtliche Einstufung
der Schulerinnen und Schiler regelt eine Rechtsverordnung.

8§32
Weiterflihrende Abschliisse

In den beruflichen Schulen und in der Gymnasialen Oberstufe kdnnen tber ein Angebot
von Erganzungskursen und Zusatzprifungen weiterfihrende Abschlisse und
Zusatzqualifikationen erworben werden. Das Nahere regelt eine Rechtsverordnung.

§33
Zulassung und Ausbildung

(1) Das Néahere uber die Ausbildung in den beruflichen Schulen und in den
ausbildungsvorbereitenden und doppelqualifizierenden Bildungsgangen, Uber die
Zulassung zu ihnen und Uber das Probejahr oder Probehalbjahr nach dem Eintritt in diese
Bildungsgange wird durch Rechtsverordnung geregelt.

(2) Erfordert der mit der Ausbildung angestrebte Beruf eine besondere gesundheitliche
Eignung, kann die Zulassung versagt werden, wenn tber die Eignung keine schularztliche
Bescheinigung vorgelegt wird. Die jeweilige Rechtsverordnung hat den Inhalt und den
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Zeitpunkt der arztlichen Untersuchung im Einvernehmen mit dem Senator fur Arbeit,
Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales festzulegen.

(3) Hinsichtlich der Ausbildung hat die jeweilige Rechtsverordnung mindestens die
allgemeinen Unterrichtsgrundsatze und die jeweiligen Stundentafeln sowie gegebenenfalls
Anzahl und Zeitpunkt von Teilprifungen und Anzahl, Zeitpunkt, Dauer und Anforderungen
von Praktika festzulegen.

(4) Erwachsen wahrend der Ausbildung Zweifel an der Eignung des Schulers oder der
Schulerin nach Absatz 2, hat er oder sie sich auf Anordnung des Schulleiters oder der
Schulleiterin &arztlich untersuchen zu lassen und die arztliche Bescheinigung vorzulegen
Legt der Schiler oder die Schilerin diese nicht in angemessener Zeit vor, kann auf Antrag
des Schulleiters oder der Schulleiterin eine schularztliche Untersuchung angeordnet
werden. Verweigert der Schuler oder die Schilerin diese oder ergibt.das arztliche
Gutachten die fehlende Eignung, kann auf Antrag des Schulleitersioder der Schulleiterin
die Schulaufsicht die Zulassung zur Ausbildung widerrufen.

Teil 3
Die Schiilerin und der Schiiler

Kapitel'l
Rechte der Schiilerin und des Schiilers

8§34
Bildungsanspruch

(2) Mit Beginn der Schulpflicht’haben alle"Schilerinnen und Schiler nach Maf3gabe ihrer
Interessen und ihren Fahigkeiten.das Recht, einen Bildungsweg einzuschlagen, der ihnen
den Erwerb der von ihnen angestrebten abschlieRenden Berechtigung eréffnet. Der
Bildungsanspruch erlischt.nach Erfiillung der Schulpflicht grundsatzlich mit der
Beendigung des Besuches desijeweiligen Bildungsganges.

(2) Wird eine Schulerin oder ein Schler in eine Schule aufgenommen, nachdem die
Schulpflicht erfillt ist, umfasst der Bildungsanspruch nach MalRgabe der Fahigkeiten den
Besuch des jeweiligen Bildungsganges bis zu dessen Abschluss.

(3) Ist der Besuch eines Bildungsganges oder mehrerer bestimmter aufbauender
Bildungsgéange Teil eines in sich geschlossenen Bildungsweges, erlischt der
Bildungsanspruch bei fortlaufendem Schulbesuch abweichend von Absatz 1 erst mit
Beendigung des letzten Bildungsganges.

(4) Schilerinnen und Schiiler verlieren nach Erfullung der Schulpflicht ihren
Bildungsanspruch, wenn sie aus von ihnen zu vertretenden Griinden nicht regelmaRig am
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Unterricht teilnehmen und dadurch dem Unterricht ihrer Klasse oder Lerngruppe nicht
mehr folgen kénnen. Das N&here bestimmt dieses Gesetz (8§ 44 Abs. 4).

§35
Sonderpadagogische Forderung

(1) Sonderpadagogische Forderung einschlie3lich erforderlicher individueller Hilfen soll
das Recht der behinderten und von Behinderung bedrohten Schilerinnen und Schuler auf
eine ihren Mdglichkeiten entsprechende schulische Bildung und Erziehung verwirklichen.
Sie unterstitzt und begleitet diese Kinder und Jugendlichen durch individuelle Hilfen zu
einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht und zum
Besuch weiterfuhrender Schulen.

(2) Sonderpadagogischer Forderbedarf umschreibt individuelle Férderbedirfnisse im
Sinne spezieller erzieherischer und unterrichtlicher Erfordernisse, deren Einlésung eine
sonderpadagogische Unterstitzung oder Intervention ngtig macht. Sonderpadagogischer
Forderbedarf besteht bei Kindern und Jugendlichen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs-
und Lernmdglichkeiten so beeintrachtigt sind, dass sie im Unterricht ohne
sonderpadagogische Unterstitzung nicht hinreichend-.geférdert werden kénnen.

(3) Die Feststellung sonderpadagogischen Férderbedarfs umfasst die Ermittlung der
individuellen Férderbedurfnisse auf der Grundlage einer Kind-Umfeld-Analyse. Das
Verfahren zur Feststellung des sonderpadagogischen Forderbedarfs bei Schilerinnen und
Schulern wird vor der Einschulung oder wahrend des spateren Schulbesuchs auf Antrag
der jeweiligen Schule nach Beratung mit dem zustandigen Férderzentrum, der
Erziehungsberechtigten, des zustandigen Gesundheitsamtes oder auf eigene
Entscheidung in Verantwortung der.Fachaufsicht durchgefiihrt. Die Ermittlung des
sonderpadagogischen Forderbedarfs setzt die Beteiligung der Erziehungsberechtigten, ein
sonderpadagogisches Gutaechten, ein schulérztliches Gutachten und auf Wunsch der
Erziehungsberechtigtenrauch ein schulpsychologisches Gutachten voraus. Die jeweiligen
Schilerinnen und Schuiler sind verpflichtet, an den notwendigen Untersuchungen,
einschliel3lich schulischer Testverfahren, mitzuwirken und sich der schul&rztlichen
Untersuchung zu unterziehen. Widersprechen Erziehungsberechtigte dem Verfahren zur
Ermittlung des sonderpadagogischen Férderbedarfs, kann bei Nachteilen fir den Schiler
oder die Schulerin die zustandige Schulbehdrde auf der Grundlage einer weiteren
Uberprifung, die durch Rechtsverordnung zu regeln ist, die Durchfiihrung des Verfahrens
veranlassen.

(4) Kinder und Jugendliche mit sonderpadagogischem Forderbedarf haben im Rahmen
der Schulpflicht das Recht, allgemeine Schulen zu besuchen und dort die
sonderpadagogischen Hilfen fur die Teilnahme am Unterricht, der so weit wie mdglich
gemeinsam in der Regelklasse durchzuflhren ist, zu erhalten, soweit nicht
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ausnahmsweise aus inhaltlichen oder organisatorischen Griinden im Rahmen der zur
Verfigung stehenden Mittel eine gesonderte Forderung in Lerngruppen mit
sonderpédagogisch ausgerichtetem Unterricht in enger Verbindung zur inhaltlichen Arbeit
der Regelklassen der allgemeinen Schule oder in einem Férderzentrum erforderlich oder
zweckmalig ist. Die Entscheidung tber den Forderort und Gber den Bildungsgang des
Kindes oder des oder der Jugendlichen trifft, nach Mdglichkeit im Einvernehmen mit den
Erziehungsberechtigten, der Senator fir Bildung und Wissenschaft, in Bremerhaven der
Magistrat.

(5) Das Néahere uber das Verfahren zur Feststellung des sonderpadagogischen
Forderbedarfs (Absatz 3), Gber den Forderort und Uber den Bildungsgang (Absatz 4) und
uber das Verfahren zur Entscheidung tiber Form und Inhalt der sonderpadagogischen
Forderung in der allgemeinen Schule kann eine Rechtsverordnung regein.

§ 36
Einschulungsvoraussetzungen

(1) Vor der Ersteinschulung der Kinder in eine Schule im Lande Bremen findet eine
Feststellung der Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachstandserhebung) sowie eine
schularztliche Untersuchung statt, an denen teilzunehmen jedes Kind auch vor Beginn
seiner Schulzeit verpflichtet ist. Die Sprachstandserhebung soll spatestens ein Jahr vor
Beginn der Schulpflicht durchgefihrt werden.

(2) Kinder und Jugendliche, deren Ersteinschulung in eine hdhere als die erste
Jahrgangsstufe erfolgen soll, sind.nurdann/verpflichtet, vor ihrer Einschulung an den
Untersuchungen nach Absatz'1 tellzunehmen, wenn sie noch nicht in der Bundesrepublik
eine offentliche Schule oder eine private Ersatzschule besucht haben.

§37
Aufbauender Bildungsweg

() Der schulische Bildungsweg fangt mit Beginn der Schulpflicht in der Grundschule an,
sofern nicht die Aufnahmein ein Foérderzentrum erfolgt. Schilerinnen und Schiler, die in
einem anderen Land der Bundesrepublik zur Schule gegangen sind, werden in eine
Jahrgangsstufe einer Schulart aufgenommen, die dem bisherigen Schulbesuch entspricht.
Schulerinnen und Schiiler, die nicht tber die fur den Schulbesuch erforderlichen
deutschen Sprachkenntnisse verfuigen, beginnen ihre Schulzeit mit einem mehrmonatigen
Sprachférderkurs, nach dessen erfolgreicher Teilnahme, spatestens mit Beendigung des
Kurses, sie in die Jahrgangsstufe Uberwechseln, der sie bereits zu Beginn zugeordnet
wurden. Das Nahere Uber die Anforderungen an die Sprachkenntnisse als Voraussetzung
fur die Einschulung regelt eine Rechtsverordnung.
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(2) Nach Aufnahme in einen Bildungsgang durchlaufen ihn die Schuilerinnen oder die
Schuler jahrgangsweise aufsteigend bis zum Abschluss, sofern dies Gesetz nichts
anderes vorsieht.

(3) Das Uberspringen und das freiwillige Wiederholen einer Jahrgangsstufe innerhalb
eines Bildungsganges (Vorricken und Zurtickgehen) ist im Einvernehmen zwischen der
Schule und der Schulerin oder dem Schiiler, bei Minderjahrigkeit ihrer
Erziehungsberechtigten, zulassig, wenn zu erwarten ist, dass der Schuler oder die
Schulerin in der neuen Jahrgangsstufe hinsichtlich seiner oder ihrer Fahigkeiten
angemessener gefordert werden kann.

(4) Die Uberfiihrung von Schiilerinnen und Schiilern von einer. Schulart der Sekundarstufe
| auf eine andere Schulart ist mdglich, wenn ihre Lernentwicklung eine erfolgreiche
Teilnahme an deren Unterricht erwarten lasst. Der Senator fir Bildung und Wissenschaft
kann bestimmen, dass in einzelnen Jahrgangsstufen eine/Uberfiihrung gegen den Willen
der Erziehungsberechtigten ausgeschlossen ist.

(5) Die Abschlusse der in § 20 genannten Schularten berechtigen je nach Art des
Bildungsganges zum Eintritt in bestimmte weiterfilhrende Bildungsgange. Der Eintritt kann
fur einzelne Bildungsgange von einem qualifizierten Abschluss sowie von
aul3erschulischen Qualifikationen abhangig.gemachtwerden.

(6) Das Nahere uber die Voraussetzung und das Verfahren der Uberfiihrung regelt eine
Rechtsverordnung.

§ 37a
Ubergang von der Grundschule in weiterfiihrende Bildungsgiange

(1) Am Ende des Bildungsganges der vierjahrigen Grundschule wahlen die
Erziehungsberechtigten nach Beratung durch die Grundschule und unter Berlcksichtigung
der Empfehlung der Grundschule den weiteren Bildungsgang fur ihr Kind. Die Empfehlung
bezieht sich auf den weiteren Bildungsweg

1. in der Sekundarschule oder

2. im Gymnasium.

Beide Empfehlungen schlief3en die Berechtigung zum Besuch der Gesamtschule ein.
Nehmen die Erziehungsberechtigten nicht an der Beratung teil, ist die Empfehlung der

Grundschule verbindlich. Das Nahere Uber die Grundlagen der Empfehlung und das
Verfahren zur Empfehlung regelt eine Rechtsverordnung.
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(2) In der sechsjahrigen Grundschule soll das Verfahren nach Absatz 1 die Ausnahme
sein. Am Ende der Jahrgangsstufe 6 entscheidet die Grundschule auf der Grundlage der
erbrachten Leistungen uber die Berechtigung zum Besuch weiterfihrender
Bildungsgange. Das Nahere Uber Inhalt und Verfahren regelt eine Rechtsverordnung.

§37b
(aufgehoben)

§ 38
Leistungskontrollen, Zeugnisse

(1) Zur Feststellung der Lernergebnisse sowie zur Uberpriifung desiLernfortschrittes sind
nach Moglichkeit Leistungskontrollen durchzufihren.

(2) Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse dieser Leistungskontrollen wird in jedem Fach
am Ende eines bestimmten Zeitraums eine Beurteilungider Lernentwicklung und der
Leistung des Schiilers oder der Schulerin abgegeben. Diese Beurteilungen werden in
Zeugnissen oder Lernentwicklungsberichten zusammengefasst und von der
Zeugniskonferenz beschlossen. An die Stelle/der Zeugnisse oder
Lernentwicklungsberichte kann ganz oder teilweise die mundliche oder schriftliche
Information der Erziehungsberechtigten treten.

(3) Ein Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn der Schiler oder die Schiilerin das Ziel des
Bildungsganges erreicht hat.

(4) Ein Abgangszeugnis wird erteilt, wenn der Schiler oder die Schiilerin den
Bildungsgang verlasst, ohne dessen Ziel erreicht zu haben, es sei denn, die Pflicht zum
Besuch einer allgemein-bildenden Schule ist noch nicht erfillt.

(5) Das Nahere regelt eine Zeugnisordnung. Die Zeugnisordnung hat mindestens den
Beurteilungszeitraum den Inhalt, die Form und die Termine der Zeugnisse und
Lernentwicklungsberichte;.die Anforderungen fir die ohne Priifung zu erteilenden
Abschlusszeugnisse sowie die Bewertungs- und Beurteilungsgrundlagen und die
Zusammensetzung der Zeugniskonferenz zu regeln. Durch Rechtsverordnung kann auch
bestimmt werden, dass Zeugnisse weitere Abschliisse oder andere Berechtigungen
einschlie3en. Die Zuerkennung weiterer Abschliisse oder anderer Berechtigungen kann
von zusatzlichen, vorher zu erfullenden Qualifikationen oder Bedingungen abhangig
gemacht werden.
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§39
Zeugnisse fiir Externe

(1) Personen, die keine 6ffentliche Schule besuchen, kénnen, in der Regel auf Grund einer
Prufung, das Abschlusszeugnis einer 6ffentlichen Schule erhalten. In Ausnahmeféllen
kann ihnen ein mit dem Abschluss einer 6ffentlichen Schule vergleichbarer Bildungsstand
zuerkannt werden, wenn der berufliche Werdegang oder sonstige Nachweise ihn
zweifelsfrei erkennen lassen.

(2) Das Nahere kann eine Rechtsverordnung regeln. Die Rechtsverordnung kann
insbesondere Anforderungen an das Lebensalter und an die Schulbildung regeln sowie,
wenn es fur den Erwerb des vergleichbaren Bildungsstandes.erforderlich ist,
Anforderungen an die Berufsausbildung, an Dauer und Inhalt einer Berufstatigkeit oder
entsprechender Tatigkeiten und an zuséatzliche BildungsmalRnahmen, Darlber hinaus
kann der Senator fur Bildung und Wissenschaft in Einzelfallen einen mit dem Abschluss
einer 6ffentlichen Schule vergleichbaren Bildungsstandzuerkennen, wenn die
Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 2 erfllt sind.

8§40
Priufungen

(1) Prafungen am Ende eines Bildungsganges oder innerhalb eines Bildungsganges
haben den Zweck nachzuweisen, dass der Schuler oder die Schulerin das jeweilige Ziel
erreicht hat. Ein Bildungsgang kann so strukturiert sein, dass das Bestehen mehrerer
Teilprifungen zu seinem Abschluss fuhrt.

(2) Prufungen fur Externe habenden Zweck nachzuweisen, dass der Prifling die fur den
Abschluss einer offentlichen Sehule erforderlichen Kenntnisse und Fahigkeiten besitzt.

(3) Prufungen werden von einem Ausschuss abgenommen, der mit Stimmenmehrheit
entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorsitzenden.

(4) Versucht ein Prifling, das Ergebnis der Prifung durch Tauschung zu beeinflussen, ist
die gesamte Prifung fur nicht bestanden zu erklaren. In leichteren Fallen ist die betroffene
Prifungsleistung zu wiederholen.

(5) Behindert ein Prifling durch sein Verhalten die Prifung so schwerwiegend, dass es
nicht maglich ist, seine Prifung oder die anderer Schulerinnen oder Schiler
ordnungsgemal} durchzufthren, so kann er von der weiteren Priifung ausgeschlossen
werden. Die Prifung ist dann fir nicht bestanden zu erklaren.
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(6) Versaumt ein Prufling aus von ihm zu vertretenden Griinden einen Prufungstermin,
sind die deswegen nicht erbrachten Prufungsleistungen mit "ungeniigend” oder null
Punkten zu bewerten. In leichteren Fallen ist der entsprechende Priufungsteil zu
wiederholen. Versdumt der Prifling aus von ihm zu vertretenden Grinden mehr als einen
Prufungstermin, ist die gesamte Prifung fur nicht bestanden zu erklaren.

(7) Eine nicht bestandene Prifung kann einmal wiederholt werden. Die Wiederholung
kann sich auf einzelne Prifungsteile beschranken. Eine zweite Wiederholung kann fur
Teilprifungen ausgeschlossen werden. Der Senator fur Bildung und Wissenschaft kann
auf Antrag eine zweite Wiederholung der Prufung gestatten, wenn ihr Bestehen
hinreichend wahrscheinlich ist. § 44 Abs. 2 gilt entsprechend.

(8) Das Nahere regeln Prifungsordnungen. Die Prifungsordnungen haben mindestens die
Voraussetzungen fur die Zulassung zur Prifung, die Zusammensetzung des
Prufungsausschusses, das Prufungsverfahren, die Berticksichtigung der besonderen
Belange der Behinderten, die Einbeziehung der vor der'Prufung erbrachten Leistungen
sowie die Bedingungen fiir das Bestehen oder Nichtbestehen der Prifungen zu regeln.
Prufungsordnungen kdnnen die Einsetzung von Teilprifungsausschissen regeln.

§ 41
(aufgehoben)

§42
Versetzung; Nichtversetzung

() Ein Schiler oder eine Schilerin wird am Schuljahresende der nachsthoheren
Jahrgangsstufe zugewiesen, wenn eine erfolgreiche Teilnahme am Unterricht dieser
Jahrgangsstufe zu erwarten ist.(Versetzung). Entsprechen die Lernfortschritte nicht den
Anforderungen der Klassesoder derLerngruppe und ist zu erwarten, dass ein weiterer
Verbleib in dieser Klasse oder Lerngruppe die Entwicklung des Schiilers oder der
Schulerin beeintrachtigen, muss die Jahrgangsstufe wiederholt werden (Nichtversetzung).
Die Entscheidung trifft die,Versetzungskonferenz, in Ausnahmeféllen die Schulaufsicht. An
beruflichen Vollzeitschulen tritt an die Stelle des Schuljahres der Ausbildungsabschnitt. Er
kann ein Schuljahr oder ein Schulhalbjahr umfassen.

(2) In Schulen oder Bildungsgangen, deren Unterrichtsorganisation oder padagogische
Zielsetzung es ermdglichen oder erfordern, kbnnen Schler und Schilerinnen in allen oder
einzelnen Jahrgangsstufen ohne Versetzungsentscheidung in die nachsthohere
Jahrgangsstufe vorricken.

§43
Andere Formen der Anpassung
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des Bildungswegs innerhalb eines Bildungsganges
an die Lernentwicklung

(1) In Gesamtschulen entscheiden Uber die Ersteinstufung in Leistungskurse oder
differenzierende Lerngruppen die Erziehungsberechtigten unter Berlcksichtigung der
Empfehlung der Schule. Uber Umstufungen entscheidet zu jedem Schulhalbjahr die
Klassenkonferenz auf Grund der erbrachten Leistungen in den einzelnen Fachern unter
angemessener Berlcksichtigung der Lernentwicklung wahrend des Schulhalbjahres und
der Gesamtpersonlichkeit der Schilerin oder des Schilers. Versetzungsentscheidungen
werden nicht vorgenommen.

(2) In der Sekundarschule entscheidet die Schule am Ende der Jahrgangsstufe 8,
welchem Schwerpunkt nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 die Schuilerin oader der Schiler zugewiesen

wird.

(3) Wird in beruflichen Schulen ein Abschnitt in einem Bildungsgang mit einer Teilprifung
abgeschlossen, ist das Bestehen Voraussetzung fur die Aufnahme in die nachsthéhere
Jahrgangsstufe oder den nachsthéheren Ausbildungsabschnitt.

(4) Hat ein Schuler oder eine Schulerin das Ziel eines Bildungsganges nicht erreicht, ist er
oder sie berechtigt, die letzte Jahrgangsstufe einmal zu wiederholen. Ist auch dann das
Ziel nicht erreicht, gilt § 44 Abs. 1 entsprechend. Ein Anspruch auf Wiederholung des
Besuchs einer Klasse besteht nicht, wenn dem Schuler oder der Schilerin bei der
Aufnahme in den Bildungsgang bekannt war, dass mit ihrem Jahrgang der Bildungsgang
auslauft.

§44
Verlassen des Bildungsganges

(1) Konnte eine Schulerin oder.ein Schiler trotz eines Angebots von besonderen
FordermalRnahmen zweimal.in derselben Jahrgangsstufe oder in zwei
aufeinanderfolgenden-Jahrgangsstufen einer Schulart nicht versetzt werden, ist in der
Regel davon auszugehen, dass sie oder er innerhalb dieser Schulart nicht ihren oder
seinen Fahigkeiten entsprechend gefordert werden kann. In der Oberstufe des
Gymnasiums, im Beruflichen Gymnasium, im doppelqualifizierenden Bildungsgang der
Berufsfachschule fur Assistenten mit dem Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife, im
Abendgymnasium und im Kolleg ist dies auch der Fall, wenn die Schulerin oder der
Schuler wegen Nichterfiillung der Prifungsvoraussetzungen innerhalb der
Hochstverweildauer nicht zur Abiturprifung zugelassen werden kann.

(2) Hat der Schiler oder die Schulerin eine Teilprtifung nach § 43 Abs. 2 auch im
Wiederholungsfall nicht bestanden, muss er oder sie durch Entscheidung des Schulleiters
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oder der Schulleiterin den Bildungsgang verlassen ohne Anspruch auf Aufnahme in einen
anderen Bildungsgang derselben Schulart. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

(3) Bleibt eine nicht mehr schulpflichtige Schilerin oder ein nicht mehr schulpflichtiger
Schuler im Verlaufe eines Zeitraums von vier Unterrichtswochen mindestens drei Tage
oder innerhalb eines Schulhalbjahres mindestens sechs Tage dem Unterricht
unentschuldigt fern, entscheidet auf Antrag der Schulleiterin oder des Schulleiters die
Fachaufsicht Gber die Entlassung; dies gilt auch, wenn die Schilerin oder der Schuler im
Verlauf von vier Unterrichtswochen mindestens acht Unterrichtsstunden auf mehr als drei
Tage verteilt oder innerhalb eines Schulhalbjahres mindestens 21 Unterrichtsstunden auf
mehr als sechs Tage verteilt dem Unterricht unentschuldigt fern bleibt. Ein Anspruch auf
Aufnahme in eine andere Schule besteht nicht. Hat die Schuilerin oder der Schuler das 21.
Lebensjahr noch nicht vollendet, ist das Jugendamt zu beteiligen, wenn die Besonderheit
des Falles dies angezeigt erscheinen lasst.

§45
Verordnungsermachtigung

Das Nahere zu den §8 42 bis 44 regeln Rechtsverordnungen. Dabei hat die
Versetzungsordnung mindestens die Schularten'und Bildungsgénge und in ihnen die
Jahrgangsstufen zu benennen, in denen die Schilerund Schiilerinnen ohne
Versetzungsentscheidung vorricken, die Zusammensetzung der Versetzungskonferenz

und die Bedingungen flr eine Versetzung.sowie die jeweilige Dauer eines
Ausbildungsabschnittes in beruflichen Vallzeitschulen festzulegen. Die Verordnung, die
das Nahere Uber die Zuweisung nach der Jahrgangsstufe 8 der Sekundarschule regelt,
hat mindestens die unterschiedlichen Anforderungen fur die beiden sich anschlieRenden
Schwerpunkte sowie das Verfahren der Zuweisung zu regein.

§ 46
OrdnungsmafRhahmen

(1) OrdnungsmalRnahmen.diirfen nur getroffen werden, wenn dies zur Sicherung der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit oder zum Schutz von beteiligten Personen erforderlich
ist.

(2) OrdnungsmalRnahmen kdnnen getroffen werden, wenn Schiler oder Schulerinnen
vorsatzlich und nachweisbar

1. gegen eine Rechtsnorm oder die durch Verwaltungsanordnung oder Beschluss der
Schulkonferenz festgelegte Schulordnung verstol3en oder
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Anordnungen der Schulleitung oder einzelner Lehrkréfte nicht befolgen, die zur
Erfullung des Unterrichts- und Erziehungsauftrages der Schule notwendig sind.

8§47
Arten der OrdnungsmafRnahmen

(1) Erfordert das Verhalten eines Schilers oder einer Schulerin eine Ordnungsmaf3nahme,
so kommt folgendes in Betracht:

1. Beauftragung mit Aufgaben, die geeignet sind, den Schuler oder die Schilerin das
eigene Fehlverhalten erkennen zu lassen;

2. Ausschluss von der Teilnahme am Unterricht bis zu hochstens.einer Woche;
3. Ausschluss von Klassen- oder Schulveranstaltungen;

4. Erteilung eines schriftlichen Verweises;

5. Uberweisung in eine parallele Klasse oder Lerngruppe;

6. Uberweisung in eine andere Schule.

(2) Die Mallnahmen nach Absatz.1 Nr. 5 und 6 sollen nur bei schwerem oder
wiederholtem Fehlverhalten der Schilerin oder des Schilers angewandt werden. Die
MalRnahme nach Absatz 1 Nr. 6 setzt voraus, dass ihr nach wiederholtem Fehlverhalten
und Erteilung eines schriftlichen,Verweises eine schriftliche individuelle
Verhaltensvereinbarung zwischen der Schilerin oder dem Schdler, in der Primarstufe und
der Sekundarstufe | auch.ihren oder seinen Erziehungsberechtigten, und der Schule
vorausgegangen ist, in der die wechselseitigen Pflichten vereinbart werden (Androhung
der Uberweisung in eine andere Schule). In der Sekundarstufe Il sind die Eltern tiber die
abgeschlossene Verhaltensvereinbarung zu informieren; § 6a bleibt unberthrt. Wird in der
Sekundarstufe Il in dieser Verhaltensvereinbarung ausdricklich darauf hingewiesen, kann
bei einem erheblichen Verstol3 der Schillerin oder des Schiilers gegen ihre oder seine
Pflichten aus dieser Vereinbarung die Ordnungsmafnahme nach Absatz 1 Nr. 6 durch die
Schulleitung ausgesprochen werden, sofern die Schule ihre Verpflichtungen aus der
Vereinbarung eingehalten hat. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, kann nach
pflichtgemafien Ermessen der Schule die OrdnungsmafRnahme nach Absatz 1 Nr. 6 im
vom Verordnungsgeber nach Absatz 5 festgelegten regularen Verfahren ausgesprochen
werden.
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(3) Ordnungsmaflinahmen kénnen mit Auflagen verbunden werden und missen besonders
padagogisch begleitet werden. Erforderlich ist die besondere padagogische Begleitung
insbesondere in Fallen der Verletzung der Wirde von Madchen und Frauen und der von
kulturellen, ethnischen und religiosen Gruppen durch alle Formen der Gewalt. In
besonderen Fallen ist ein Schulpsychologe oder eine Schulpsychologin hinzuzuziehen.

(4) Bevor eine Ordnungsmal3nahme erlassen wird, ist dem Schuler oder der Schulerin
Gelegenheit zu geben, sich zu den fur die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu aufern.
Vor schwereren MalRnahmen soll den Erziehungsberechtigten diese Gelegenheit ebenfalls
gegeben werden, in Fallen des Absatzes 1 Nr. 5 und 6 ist sie ihnen zu geben. Die zur
Entscheidung befugte Stelle hat die Erziehungsberechtigten und den Schuler oder die
Schulerin unverziglich von einer getroffenen Ordnungsmafnahme schriftlich in Kenntnis
zu setzen. In Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 kann dies auch miindlich geschehen.

(5) Das Nahere Uber das Verfahren zu den Mal3hahmen nach Absatz 1, 3 und 4, Uber
Anforderungen an Verhaltensvereinbarung nach Absatz 2 sowie tber das Anhdrungsrecht
nach Absatz 5 Satz 2 sowie Uber vorlaufige Malinahmen;.die in den Fallen des Absatzes 1
Nr. 6 aus Griinden des § 46 Abs. 1 bis zur endgultigen Entscheidung erforderlich sind,
regelt eine Rechtsverordnung.

§47a
MaRnahmen zur. Sicherheit der Schule

(1) Eine Schilerin oder ein Schiiler, die oder.der durch die fortgesetzte vorsatzliche
Begehung von Straftaten Lebengkorperliche Unversehrtheit oder persdnliche Freiheit von
Personen in der Schule gefahrdet, kann.vom Besuch aller 6ffentlichen Schulen im Land
Bremen ausgeschlossen werden, wenn Ordnungsmafl3nahmen geman § 47 Abs. 1 Nr. 5
oder 6 in der Vergangenheit ohne Erfolg geblieben sind und eine Anderung des
schulischen Verhaltens der Schilerin oder des Schilers auch fur die Zukunft nicht erwartet

werden kann.

(2) Uber den Ausschluss entscheidet die Fachaufsicht auf Antrag der Schulleiterin oder
des Schulleiters. Bis zur Entscheidung kann die Schulleiterin oder der Schulleiter der
Schilerin oder dem Schuler mit sofortiger Wirkung den Schulbesuch untersagen.

(3) Bevor die Fachaufsicht entscheidet, hat sie der Schiilerin oder dem Schuler sowie den
Erziehungsberechtigten Gelegenheit zu geben, sich zu den fir die Entscheidung
erheblichen Tatsachen zu &ul3ern.

(4) Wird eine schulpflichtige Schiilerin oder ein schulpflichtiger Schiiler vom Schulbesuch
ausgeschlossen, wirkt die Fachaufsicht auf geeignete MalRnahmen, insbesondere der
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Jugendhilfe, fur diese Schulerin oder diesen Schiler hin; diese Mal3nahmen sollen
schulisch begleitet werden.

(5) Eine vom Schulbesuch ausgeschlossene Schiilerin oder ein vom Schulbesuch
ausgeschlossener Schiiler ist von der Fachaufsicht auf Antrag wieder zum Schulbesuch
zuzulassen, wenn Tatsachen die Erwartung rechtfertigen, dass die Schilerin oder der
Schiuler kunftig keine Leben, kdrperliche Unversehrtheit oder personliche Freiheit
gefahrdenden Straftaten gegen Personen in der Schule mehr begehen wird. Der Antrag
kann erstmalig sechs Monate nach der Entscheidung Uber den Ausschluss gestellt
werden.

§48
Ferien

(1) Schalerinnen und Schiler haben ein Recht auf Ferien.

(2) Die Gesamtdauer der Ferien eines Jahres sowie deren Aufteilung in einzelne
zusammenhangende Ferienabschnitte regelt eine Rechtsverordnung.

8§49
Schiilerinnen und Schiiler mit Migrationshintergrund

Zur besseren Eingliederung von schulpflichtigen Schilerinnen und Schiler mit
Migrationshintergrund in das bremische.Schulwesen kénnen durch Rechtsverordnung

1. besondere Vorschriften fir.die Aufnahme in die Schule und die endgultige Zuordnung
des Schilers oder der Schulerin‘erlassen werden;

2. Abweichungen von den Versetzungsbestimmungen getroffen werden;

3. unbeschadet anderer.Regelungen Uber die Berticksichtigung der Sprache des
Herkunftslandes'die durch eine Prifung festgestellte Note in der Sprache des
Herkunftslandes an'die Stelle der Note in einer Fremdsprache gesetzt werden, wenn
in der Sprache des Herkunftslandes kein Unterricht erteilt werden kann. Fiur das
Prufungsverfahren finden die Bestimmungen des § 40 keine Anwendung,.

§50
Gastschilerinnen und Gastschiiler

(1) Die Schulen kénnen Personen, die am Unterricht teilnehmen wollen, aber keinen
berechtigenden Abschluss anstreben, als Gastschilerinnen oder Gastschiler aufnehmen,
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wenn hierdurch die Unterrichtung der anderen Schilerinnen und Schuler nicht
beeintrachtigt wird.

(2) Die Beschulung und die Leistungsbeurteilung erfolgt in Absprache mit den
Gastschiilerinnen oder Gastschulern. Sie kdnnen durch die Schulleiterin oder den
Schulleiter oder durch die Fachaufsicht jederzeit entlassen werden; der Angabe der
Grunde fur die Entlassung bedarf es nicht.

§51
Schiilereigene Medien

(1) Schulerzeitungen sind periodische Druckschriften, die von Sehtilerinnen und Schilern
einer oder mehrerer Schulen fir Schilerinnen und Schiler gestaltet und herausgegeben
werden, aber nicht der Verantwortung einer Schule unterliegen. Sehilerzeitungen dirfen
in jeder Schule vertrieben werden. Ein Exemplar ist mit Beginn.der Verteilung der
Schulleiterin oder dem Schulleiter zur Kenntnis zuzuleiten.

(2) Fur Schilerzeitungen gilt das Bremische PresSegesetz. Im Impressum mussen die im

Sinne des Presserechts verantwortlichen Schilerinnen und Schuler in Verbindung mit ihrer
Schule angegeben werden. Durch die Gestaltung oder Herausgabe einer Schilerzeitung
durfen der Schilerin oder dem Schiler keine schulischen Nachteile entstehen.

(3) Fur andere von Schilerinnen und Schilern gestaltete oder herausgegebene Medien
gelten Absatz 1 und 2 entsprechend.

Kapitel 2
Allgemeine Schulpflicht

§ 52
Geltungsbereich

Die Vorschriften Gber die Schulpflicht gelten fur alle, die im Lande Bremen ihre Wohnung
oder, bei mehreren Wohnungen, ihre Hauptwohnung oder ihre Ausbildungsstétte haben.

§53
Beginn der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht beginnt fur alle Kinder, die bis zum Beginn des 30. Juni eines Jahres
das sechste Lebensjahr vollenden, am 1. August desselben Jahres. Schulpflichtige Kinder
konnen aus erheblichen gesundheitlichen Griinden fir ein Jahr zurtickgestellt werden. Die
Entscheidung trifft die Fachaufsicht auf der Grundlage eines schularztlichen Gutachtens.
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(2) Kinder, die das sechste Lebensjahr in der Zeit vom 30. Juni bis zum Beginn des 31.
Dezember vollenden, werden auf schriftlichen Antrag der Erziehungsberechtigten
ebenfalls zum 1. August desselben Jahres schulpflichtig.

(3) Kinder, die bis zum Beginn des 30. Juni eines Jahres das funfte Lebensjahr vollenden,
werden auf schriftichen Antrag der Erziehungsberechtigten ebenfalls zum 1. August
desselben Jahres schulpflichtig, sofern die Grundschule feststellt, dass das Kind
hinsichtlich seiner sprachlichen, kognitiven und sozialen Fahigkeiten durch den Unterricht
und das ubrige Schulleben nicht Uberfordert werden wird.

§54
Dauer der Schulpflicht

(1) Die Schulpflicht dauert 12 Jahre, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(2) Auszubildende, die in einem Ausbildungsverhaltnis in einem anerkannten oder
gleichwertig geregelten Ausbildungsberuf stehen, sind.fur die Dauer des
Ausbildungsverhaltnisses schulpflichtig. Dies gilt nicht, wenn es sich um eine Malinahme
handelt, die als berufliche Umschulung geférdert werden kann. War die Schulpflicht
beendet, lebt sie in den Fallen des Satzes 1 wieder auf.

(3) Die Schulpflicht endet vor Ablauf von 12:Jahren, wenn ein mindestens einjahriger
beruflicher Bildungsgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie endet spatestens zum
Ende des Schuljahres, in dem das 18...ebensjahr vollendet wird. Absatz 2 bleibt
unberihrt.

§55
Erfiillung der Schulpflicht

(1) Die Schiler und Schilerinnen missen wahrend ihrer Schulpflicht eine 6ffentliche
Schule oder eine private'Ersatzschule im Lande Bremen besuchen.

(2) Die Schulpflichtigen besuchen mindestens 10 Jahre oder bis zum Erreichen der
erweiterten Berufsbildungsreife oder des Mittleren Schulabschlusses eine allgemein
bildende Schule (Vollzeitschulpflicht). Der Besuch der Primarstufe wird mit vier Jahren auf
die Schulpflicht angerechnet.

(3) Schulpflichtige Jugendliche, die am Ende von neun Schulbesuchsjahren nicht die
einfache Berufsbildungsreife (Hauptschulabschluss) erreicht haben, kénnen ab ihrem 10.
Schulbesuchsjahr die Berufseingangsstufe der Berufsfachschule besuchen.

(4) Auszubildende erfiillen ihre Schulpflicht durch den Besuch der Berufsschule.
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(5) Die Schulpflicht wird ebenfalls erflllt durch den Besuch einer Schule nach § 1 Abs. 1
Satz 3 Nr. 3 und 4, wenn der im Rahmen einer Ausbildung vermittelte Unterricht von der
Fachaufsicht als ausreichend angesehen wird. Schilerinnen und Schiler mit
Migrationshintergrund konnen Teile ihrer Schulpflicht durch den Besuch eines
Intensivsprachkurses anderer Trager erfillen, wenn der Unterricht in diesem Sprachkurs
von der Fachaufsicht als ausreichend angesehen wird.

(6) Schulerinnen und Schiiler, die aufR3erhalb des Landes Bremen schulpflichtig waren und
nach den Bestimmungen des jeweiligen Landes die Schulpflicht erfullt haben, wird die Zeit
der Erfullung auf die Schulpflicht im Lande Bremen angerechnet. Haben sie auf3erhalb des
Landes Bremen nach neunjahrigem Schulbesuch den Bestimmungen des jeweiligen
Landes entsprechend bereits die Verpflichtung erfillt, eine allgemeinbildende Schule
besuchen zu missen, kénnen sie abweichend von Absatz 2 Satz. 1 eine berufliche Schule
besuchen. Lasst sich die Dauer des Schulbesuchs auf3erhalb.des Landes Bremen nicht
hinreichend sicher feststellen, wird die Dauer der noch verbleibenden Schulpflicht nach
dem Lebensalter festgelegt; wird der Schuler oder die.Schiilerin in eine berufliche Schule
eingeschult, betragt die Dauer seiner oder ihrer Schulpflicht drei Jahre unbeschadet der
Vorschriften des § 54 Abs. 2.

(7) Die Schulpflicht erstreckt sich auf die regelmafiige Teilnahme am Unterricht sowie auf
die Teilnahme an Schulfahrten und an den @ibrigen verbindlichen Veranstaltungen der
Schule. Die Schulpflicht verpflichtet ebenfalls.zur Teilnahme an MaRnahmen der
Qualitatsuntersuchung durch die Schulen und die zustandigen Schulbehérden sowie zur
Angabe der von der Schule und den zustandigen Schulbehérden erhobenen Daten.

(8) Koénnen Schulpflichtige wegen Krankheit oder aus sonstigen Grinden den in Absatz 7
genannten Verpflichtungen vortbergehend nicht nachkommen, ist hiertiber ein Nachweis
zu fuhren. Bestehen Zweifel an‘gesundheitlichen Grinden fur ein Schulversaumnis, kann
die Schule eine schuléarztliche.Bescheinigung verlangen. Das Nahere regelt eine
Rechtsverordnung.

§ 56
Ruhen der Schulpflicht

(1) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55 ruht vor und nach einer Niederkunft far
die Zeit des Beschaftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz oder wenn
nachgewiesen wird, dass durch den Schulbesuch die Betreuung des Kindes des oder der
Schulpflichtigen gefahrdet wére.

(2) Die Pflicht zum Besuch einer Schule nach § 55 ruht ferner fur die Dauer des Besuchs

1. einer anerkannten Erganzungsschule,
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2. des Wehr- und Zivildienstes,
3. eines freiwilligen sozialen oder freiwilligen dkologischen Jahres.

Diese Zeit wird auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet. Sie wird in den Féllen der
Nummern 2 und 3 auf Antrag der Schulerin oder des Schilers nicht angerechnet.

§ 56a
Meldepflicht durch Privatschulen

Ersatzschulen sowie anerkannte Erganzungsschulen sind verpflichtet,

1. dem Senator fur Bildung und Wissenschaft, in Bremerhaven dem-Magistrat die
Schilerinnen und Schiiler mitzuteilen, die den Schulpflichtbestimmungen dieses
Gesetzes unterliegen;

2. den Senator fur Bildung und Wissenschatt, in Bremerhaven den Magistrat
unverzuglich zu benachrichtigen, sobald Schulerinnen und Schiler, deren Schulpflicht
ruht, die Einrichtung nicht regelmaRig besuchen oder sie verlassen haben.

§ 57
Ausnahmen

(1) Schulpflichtige, die mit Genehmigung.der zustandigen Schulbehérde auRerhalb des
Landes Bremen eine Schule besucheneder den Wehr- und Zivildienst oder ein freiwilliges
soziales oder 6kologisches Jahrableisten, haben auf Verlangen hieriber einen Nachweis
zu fuhren. Ist ein regelmaRiger Besuch einer auswartigen Schule nicht gesichert, haben
sie innerhalb des LandesBremen eine Schule gemal3 § 55 zu besuchen. Wird der Wehr-
und Zivildienst oder einfreiwilliges soziales oder 6kologisches Jahr abgebrochen, lebt die
Schulpflicht wieder auf.

(2) Uber die nur in besonderen Ausnahmefallen mogliche Befreiung von der Pflicht zum
Besuch einer 6ffentlichen Schule oder einer staatlich genehmigten privaten Ersatzschule
entscheidet die Schulaufsicht.

§ 58
Pflicht zur Teilnahme am Unterricht

Fur Schilerinnen und Schler, die nicht der Schulpflicht unterliegen und die eine
offentliche Schule besuchen, gilt § 55 Abs. 7 entsprechend.
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Teil 4
Rechte und Pflichten des schulischen Personals, der Erziehungsberechtigten und
der Ausbildenden

§59
Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer

(1) Die Lehrerin und der Lehrer tragt die unmittelbare padagogische Verantwortung fiir den
Unterricht und die Erziehung der Schulerinnen und Schiler im Rahmen der Gesetze,
Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen und Entscheidungen der zustandigen
schulischen Gremien und Personen, insbesondere der Schulleitung und der Schulleiterin
oder des Schulleiters. Die Lehrerin und der Lehrer betreut die ihm anvertrauten
Schilerinnen und Schiiler, soweit dies untrennbarer Bestandteil ihres oder seines
unterrichtlichen und erzieherischen Auftrages ist. Die Befugnisse der Fach- und
Dienstaufsicht bleiben unberthrt.

(2) Neben den unterrichtlichen, erzieherischen und betreuenden Aufgaben hat die Lehrerin
und der Lehrer auch Aufgaben, die zur Schulentwicklung notwendig sind, zu Gibernehmen.

(3) Die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer soll soweit wie moglich in Teams erfolgen. Dies
gilt auch fur die Vorbereitung, Durchfiihrung und Auswertung des Unterrichts.

(4) Die Lehrerinnen und Lehrer sind zur schulinternen und schultbergreifenden
Fortbildung verpflichtet.

(5) Die Lehrerinnen und Lehrer sind unbéeschadet ihrer Verantwortung gegeniber den
Schilerinnen und Schiilern verpflichtet, Aufgaben der Ausbildung von Studierenden sowie
von Referendarinnen und Referendaren zu tibernehmen.

§ 59a
Aufgaben der Betreuungskrafte

Betreuungskrafte unterstitzen,und erganzen die padagogische Arbeit der Lehrerinnen und
Lehrer, ohne selbst zu unterrichten. Sie sind verantwortlich fir die Betreuung der
Schilerinnen und Schiiler au3erhalb des Unterrichts und setzen den Erziehungsauftrag
der Schule in den unterrichtserganzenden und unterrichtsfreien Zeiten um.

§ 59b
Aufgaben des schulischen Personals insgesamt

(1) Neben der besonderen Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer nach § 59 werden die
Aufgaben des schulischen Personals im tbrigen durch den in den 88 3 bis 12
beschriebenen Auftrag der Schule bestimmt.
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(2) Die konkrete Wahrnehmung dieser Aufgaben erfolgt nach Mal3gabe der fur die
jeweiligen Personen und Aufgaben geltenden Rechtsvorschriften,
Verwaltungsanordnungen, verbindlichen tberschulischen Absprachen und
Konferenzbeschliisse sowie dienstlicher Anweisungen. Referendarinnen und Referendare
unterrichten sowie Lehrmeisterinnen und Lehrmeister unterweisen auch unter Anleitung
von Lehrerinnen und Lehrern.

(3) Die unterrichtenden, erziehenden und betreuenden Personen haben bei ihrer Tatigkeit
die enge Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten zu suchen.

(4) Die offentlichen Schulen haben religiose und weltanschauliche Neutralitat zu wahren.
Dieser Verpflichtung muss das Verhalten der Lehr- und Betreuungskréfte in der Schule
gerecht werden. Die Lehrkrafte und das betreuende Personal miussen in jedem Fach auf
die religiosen und weltanschaulichen Empfindungen aller Schulerinnen und Schuiler sowie
auf das Recht der Erziehungsberechtigten Ricksicht nehmen, ihren Kindern in Glaubens-
und Weltanschauungsfragen Uberzeugungen zu vermitteln. Diese Pflichten der Lehrkréfte
und des betreuenden Personals erstrecken sich auf die Art und Weise einer Kundgabe des
eigenen Bekenntnisses. Auch das aul3ere Erscheinungsbild der Lehrkrafte und des
betreuenden Personals darf in der Schule nicht: dazu geeignet sein, die religiosen und
weltanschaulichen Empfindungen der Schilerinnen und Schuler und der
Erziehungsberechtigten zu stéren oder Spannungen, die den Schulfrieden durch
Verletzung der religiosen und weltanschaulichen Neutralitat gefahrden, in die Schule zu
tragen.

(5) Fur Referendare und Referendarinnen gilt Absatz 4 nur, soweit sie Unterricht erteilen.
(6) Fur Lehrmeisterinnen und Lehrmeister gilt § 59 Abs. 3 entsprechend.

(7) Die grundsatzlichen Aufgaben der verschiedenen Personengruppen konnen durch
Rechtsverordnung geregelt werden. Die weitere Konkretisierung der einzelnen Aufgaben
bleibt unter Beriicksichtigung:der Vorgaben des § 22 Abs. 3 des Bremischen
SchulverwaltungsgesetzesDienstanweisungen der Anstellungsbehdrden vorbehalten.

§ 60
Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1) Erziehungsberechtigte sind diejenigen Personen, denen das Personensorgerecht fur
das Kind zusteht. Als Erziehungsberechtigter gilt auch

1. die Person, die mit einem personensorgeberechtigten Elternteil verheiratet ist oder
mit ihm in einer eheahnlichen Gemeinschaft zusammenlebt, wenn das Kind standig
im gemeinsamen Haushalt wohnt;
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2. das nicht personensorgeberechtigte Elternteil;

3. die Person, die anstelle der Personensorgeberechtigten das Kind in standiger Obhut
hat und

4. die Person, die bei Heimunterbringung mit der Erziehung des Kindes betraut ist
(Betreuungsperson),

sofern die Personensorgeberechtigten dem zugestimmt haben. Sind mehr als zwei
Personen im Sinne dieser Vorschrift Erziehungsberechtigte, kdnnen nur zwei Wahlrechte
nach dem Bremischen Schulverwaltungsgesetz wahrnehmen.

(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind eine 6ffentliche Schule besucht, sind
verpflichtet,

1. beider Erziehung und Bildung ihrer Kinder mit den Lehrern und Lehrerinnen
zusammenzuarbeiten;

2. sich Uber grundsatzliche und aktuelle Schulfragen durch die Lehrer und Lehrerinnen
informieren zu lassen;

3. beider Gestaltung des Schullebens mitzuwirken;

4. die fur die Erfullung der Aufgaben de jeweiligen Schule und der zustandigen
Schulbehérde erforderlichen Angaben zu machen.

(3) Erziehungsberechtigten sollen durch Fortbildung die notwendigen Kenntnisse und
Befahigungen fur eine Mitarbeit in der Schule verschafft und gesichert werden.

(4) Die Erziehungsberechtigten sind fur die Erfullung der Schulpflicht ihrer und der ihnen
anvertrauten Kinder verantwortlich.

§61

Informations- und Hospitationsrecht
der Erziehungsberechtigten

(1) Die Erziehungsberechtigten haben ein Recht auf regelméaRige Information durch die
Lehr- und Betreuungskréfte.

(2) Die Erziehungsberechtigten haben im Rahmen eines geordneten Unterrichtsbetriebes
ein Recht auf Unterrichtsbesuch, und zwar
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1. die Erziehungsberechtigten in den Klassen ihrer Kinder;

2. Mitglieder des Schulelternbeirats in jeder Klasse ihrer Schule;

3. Mitglieder der Zentralelternbeirate in jeder Klasse der Schulen ihrer Stadtgemeinde.

(3) Bei Prifungen von Schilern und Schilerinnen kénnen jeweils ein Mitglied des
Zentralelternbeirats und ein Mitglied des Elternbeirats zuhdren. Bei der Prufung des
eigenen Kindes darf kein Elternvertreter und keine Elternvertreterin anwesend sein.

(4) Naheres regelt die Schulkonferenz der jeweiligen Schule.

§ 62
Rechte und Pflichten der Ausbildenden

(1) Die Ausbildenden sowie deren Bevollmachtigte sind_fur die Erfallung der Schulpflicht
der von ihnen beschaftigten Jugendlichen verantwortlieh. Sie"haben ihre Schulpflichtigen
nach Vertragsabschluss unverziglich bei der zustandigen Berufsschule anzumelden.

(2) Sie sind berechtigt, bei der Gestaltung des Sehullebens mitzuwirken. Das Nahere
regelt der Senator fur Bildung und Wissenschatt.

(3) Der oder die Ausbildende sowie deren Bevollmachtigte haben ihren Schulpflichtigen
die fur den Besuch des Unterrichts und'der tibrigen verbindlichen Veranstaltungen der
Schule erforderliche Zeit zu gewahren. Diese Zeit ist Teil der Ausbildungszeit. Satz 1 und 2
gelten auch fur die Zeit, die ein Schuiler oder eine Schulerin einer Teilzeitschule zur
Wahrung seiner oder ihrer Mitwirkungsrechte benétigt, sofern sie drei Stunden in der
Woche nicht Gberschreitet.

Teil 5
Gemeinsame Bestimmungen

§ 63
Schuljahr, Schulwoche

(1) Das Schuljahr beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des nachsten Jahres.

(2) Der Unterricht an den Vollzeitschulen kann nach Wahl der Schulen an sechs oder an
funf Tagen in der Woche durchgefiihrt werden. Die Rechte der Fachaufsicht und die des
Magistrats Bremerhaven bleiben unberthrt.
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Teil 6
ZwangsmafBnahmen, BuRgeld- und Strafvorschriften

§64
Unmittelbarer Zwang

Schiler und Schilerinnen, die die Schulpflicht nicht erfullen, kbnnen der Schule
zwangsweise zugefuhrt werden.

8§65
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. als Schulpflichtige oder Schulpflichtiger den ihm oder ihr hach $55 obliegenden
Pflichten zuwider handelt;

2. die ihr oder ihm nach § 60 Abs. 4 und § 62 obliegenden Pilichten verletzt oder

3. die ihr nach § 56a obliegenden Pflichten verletzt.

Die Ordnungswidrigkeit nach Nummer 1 kann mit einer Geldbuf3e bis zu 500 Euro, die
nach Nummer 2 mit einer GeldbuRRe bis zu(1000 Euro und die nach Nummer 3 mit einer
GeldbulRe bis zu 2000 Euro geahndet werden.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer varséatzlich Schulpflichtige, Erziehungsberechtigte
sowie Ausbildende oder deren/Bevollmachtigte dazu bestimmt, den Vorschriften Gber die
Schulpflicht zuwiderzuhandeln. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbul3e bis zu
2000 Euro geahndet werden;

(3) Sachlich zustandige Verwaltungsbehorde fur die Verfolgung und Ahndung der
Ordnungswidrigkeiten st in.der Stadtgemeinde Bremen der Senator fur Bildung und
Wissenschaft, in der Stadtgemeinde Bremerhaven der Magistrat.

8§ 66
Strafvorschriften

(1) Wer jemand der Schulpflicht ganzlich oder beharrlich voribergehend entzieht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu einhundertachtzig
Tagessatzen bestraft.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.
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§ 67
Erméachtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Soweit dieses Gesetz den Erlass von Rechtsverordnungen vorsieht, ist der Senator fur
Bildung und Wissenschaft ermachtigt, sie zu erlassen.

) Teil 7
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 68
Orientierungsstufe und sechsjahrige Grundschule

(1) Schiler und Schulerinnen, die sich am 25. Februar 2004 in der,Orientierungsstufe
befinden, durchlaufen sie bis zum Ende der Jahrgangsstufe 6 und gehen anschliel3end in
die Hauptschule, oder in die Realschule oder in das Gymnasiumiiiber, das nach der 13.
Jahrgangsstufe mit dem Abitur abschliel3t.

(2) Am Ende der Jahrgangsstufe 5 geben die Lehrerinnen und.LLehrer den
Erziehungsberechtigten eine Einschatzung ihrer Kinder bezogen auf die fir sie geeignete
weiterflhrende Schulart. In der Jahrgangsstufe 6/informieren die Lehrerinnen und Lehrer
die Erziehungsberechtigten regelmaiiig tber die Lernentwicklung ihrer Kinder. Die Schule
gibt ihnen unter Zugrundelegung des Notenbildes und des Lern- und Arbeitsverhaltens
eine Empfehlung fur die Wahl der weiterfihrenden Schulart. Entscheiden sich die
Erziehungsberechtigten entgegen der Empfehlung, so ist im Falle der Elternentscheidung
fur den gymnasialen Bildungsgang die’Zulassung vom Bestehen einer Priifung abhangig,
in der die Eignung fur diese Schulart festgestellt wird. Wahlen die Eltern die Schulart der
Realschule, so gilt diese Entscheidung.auch bei Abweichung von der Empfehlung der
Schule, sofern die Eltern das Beratungsangebot der Schule wahrgenommen haben. Das
Néhere Uber Inhalt und Verfahren der Empfehlung und der Prifung regelt eine
Rechtsverordnung.

(3) Die Absatze 1 und/2 gelten. auch fur diejenigen Schilerinnen und Schiiler, die sich am
25. Februar 2004 in derJahrgangsstufe 5 oder 6 des Schulversuchs der sechsjahrigen
Grundschule befinden.

§69
Gymnasien

Schiler und Schilerinnen, die zum Schuljahr 2003/2004 den gymnasialen Bildungsgang
besuchen oder aus der Orientierungsstufe in den gymnasialen Bildungsgang tibergehen,
der am Ende der Jahrgangsstufe 13 mit dem Abitur abschlief3t, durchlaufen ihn noch bis
einschliel3lich dieser Jahrgangsstufe. Mlssen sie eine Jahrgangsstufe wiederholen,
mussen sie in den Bildungsgang, der am Ende der Jahrgangsstufe 12 mit dem Abitur

Seite 46 von 48



abschliel3t, wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe mit dem langeren Bildungsgang
nachfolgt; die Zuordnung zur Jahrgangsstufe regelt eine Rechtsverordnung.

8§70
Haupt- und Realschule

Schiler und Schilerinnen, die zum Schuljahr 2003/2004 die Hauptschule oder die
Realschule besuchen oder aus der Orientierungsstufe in diese Schularten Ubergehen,
durchlaufen sie bis einschlief3lich zur Jahrgangsstufe 10; fur diese Schilerinnen und
Schiler gelten die Bestimmungen fir die Hauptschule und fur die Realschule weiter.
Missen Schilerinnen und Schiiler der Hauptschule und der Realschule eine
Jahrgangsstufe wiederholen, missen sie in den Bildungsgang der Sekundarschule
wechseln, sofern keine Jahrgangsstufe in der Struktur der Haupt- oder-Realschule
nachfolgt; die Zuordnung zur Jahrgangsstufe regelt eine Rechtsverordnung.

8§71
Abschliisse

Unbeschadet der Regelungen tber die durch Prufung zu erwerbenden Abschlisse und
Berechtigungen nach § 20 kénnen ab Schuljahresende 2005/ 2006 nachstehende
Abschlisse und Berechtigungen nur auf Grund einer. Priifung erworben werden:

1. inder Hauptschule der erweiterte Hauptschulabschluss;

2. inder Realschule der Mittlere Schulabsechluss (Realschulabschluss);

3. inder Gesamtschule der Gesamtschulabschluss mit den nach den jeweiligen
Leistungsprofilen zu erwerbenden weiteren Berechtigungen des erweiterten
Hauptschulabschlusses, des:Realschulabschlusses und der Versetzung in die
Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums, solange die Bildungsgénge in der
Sekundarstufe | noch zu diesen alten Abschlissen fiihren.

4. im Gymnasium der Mittlere Schulabschluss am Ende der Jahrgangsstufe 10, wenn
die Schilerin oder der Schiiler ein Zeugnis mit einem Nichtversetzungsvermerk
erhalten hat und den Bildungsgang nicht in der Gymnasialen Oberstufe fortsetzt.

§72
OrdnungsmafRhahmen

Bis zum Erlass einer Uberarbeiteten Verordnung nach § 47 Abs. 5 des Bremischen
Schulgesetzes entscheidet tber OrdnungsmalRnahmen nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 2, sofern der
Ausschluss langer als einen Unterrichtstag dauert, die Schulleitung.

Seite 47 von 48


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-schulverwaltungsgesetz-bremschvwg-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-28-juni-2005-169781?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-SchulVwGBRV9P47




	Bremisches Schulgesetz (BremSchulG)
	Teil 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen

	Teil 2 Die Schule
	Kapitel 1 Auftrag der Schule
	§ 3 Allgemeines
	§ 4 Allgemeine Gestaltung des Schullebens
	§ 5 Bildungs- und Erziehungsziele
	§ 6 Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten
	§ 6a Unterrichtung der Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler
	§ 7 Biblischer Geschichtsunterricht
	§ 8 Schule und Beruf
	§ 9 Eigenständigkeit der Schule
	§ 10 Koedukation
	§ 11 Sexualerziehung
	§ 12 Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

	Kapitel 2 Schulstruktur
	§ 13 Schulversuche
	§ 14 Weiterentwicklung des Schulsystems
	§ 15 Gliederung des Schulsystems
	§ 16 Schulstufen
	§ 17 Schularten
	§ 18 Grundschule
	§ 19(aufgehoben)
	§ 19a(aufgehoben)
	§ 20 Sekundarschule, Gymnasium, Gesamtschule
	§ 21 Gymnasiale Oberstufe
	§ 22 Förderzentrum
	§ 23 Ganztagsschulen
	§ 24 Schule für Erwachsene
	§ 25 Berufsschule
	§ 26 Berufsfachschule
	§ 27 Berufsaufbauschule
	§ 28 Fachoberschule
	§ 28a Berufliches Gymnasium
	§ 28b Berufsoberschule
	§ 29 Fachschule
	§ 30 Ausbildungsvorbereitende Bildungsgänge
	§ 31 Doppelqualifizierende Bildungsgänge
	§ 32 Weiterführende Abschlüsse
	§ 33 Zulassung und Ausbildung


	Teil 3 Die Schülerin und der Schüler 
	Kapitel 1 Rechte der Schülerin und des Schülers 
	§ 34 Bildungsanspruch
	§ 35 Sonderpädagogische Förderung
	§ 36 Einschulungsvoraussetzungen
	§ 37 Aufbauender Bildungsweg
	§ 37a Übergang von der Grundschule in weiterführende Bildungsgänge
	§ 37b (aufgehoben)
	§ 38 Leistungskontrollen, Zeugnisse
	§ 39 Zeugnisse für Externe
	§ 40 Prüfungen
	§ 41(aufgehoben)
	§ 42 Versetzung, Nichtversetzung
	§ 43 Andere Formen der Anpassung des Bildungswegs innerhalb eines Bildungsganges an die Lernentwicklung
	§ 43 Andere Formen der Anpassung des Bildungswegs innerhalb eines Bildungsganges an die Lernentwicklung
	§ 44 Verlassen des Bildungsganges
	§ 45 Verordnungsermächtigung
	§ 46 Ordnungsmaßnahmen
	§ 47 Arten der Ordnungsmaßnahmen
	§ 47a Maßnahmen zur Sicherheit der Schule
	§ 48 Ferien
	§ 49 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
	§ 50 Gastschülerinnen und Gastschüler
	§ 51 Schülereigene Medien

	Kapitel 2 Allgemeine Schulpflicht
	§ 52 Geltungsbereich
	§ 53 Beginn der Schulpflicht
	§ 54 Dauer der Schulpflicht
	§ 55 Erfüllung der Schulpflicht
	§ 56 Ruhen der Schulpflicht
	§ 56a Meldepflicht durch Privatschulen
	§ 57 Ausnahmen
	§ 58 Pflicht zur Teilnahme am Unterricht


	Teil 4 Rechte und Pflichten des schulischen Personals, der Erziehungsberechtigten und der Ausbildenden 
	§ 59 Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer
	§ 59a Aufgaben der Betreuungskräfte
	§ 59b Aufgaben des schulischen Personals insgesamt
	§ 60 Rechte und Pflichten der Erziehungsberechtigten
	§ 61 Informations- und Hospitationsrecht der Erziehungsberechtigten
	§ 62 Rechte und Pflichten der Ausbildenden

	Teil 5 Gemeinsame Bestimmungen
	§ 63 Schuljahr, Schulwoche

	Teil 6 Zwangsmaßnahmen, Bußgeld- und Strafvorschriften 
	§ 64 Unmittelbarer Zwang
	§ 65 Ordnungswidrigkeiten
	§ 66 Strafvorschriften
	§ 67 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

	Teil 7 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
	§ 68 Orientierungsstufe und sechsjährige Grundschule
	§ 69 Gymnasien
	§ 70 Haupt- und Realschule
	§ 71 Abschlüsse
	§ 72 Ordnungsmaßnahmen
	§ 73 In-Kraft-Treten



